
-

Ausgabe 03/2015 | Juni – Juli 2015 | Heftpreis 2,80 Euro AOPA-Germany, Außerhalb 27, 63329 Egelsbach, Postvertriebsstück D. 9348.F Entgelt bezahlt

3/2015 
Juni/Juli

 Aircraft Owners and Pilots Association  |  Magazin der Allgemeinen Luftfahrt für Deutschland

AOPA SAFETY LETTER: NOTAM

Die GA Road Map der EASA

Stärker vertreten! 
 
Die EU befreit leichte  
Twin-Turboprops

Pläne der EASA für die  
Allgemeine Luftfahrt

Fliegerisch fit! 
 
AOPA-Seeflugtraining  
in Stralsund-Barth

AOPA-Trainingscamp  
in Eggenfelden

Besser informiert! 
 
Third-Country Lizenzen

Papier oder Digital –  
Was ist erlaubt?



TASCHENLAMPE  
„LIGHT & SECURITY“
Extrem helle LED-Lampe mit sehr starker und 
trotzdem sparsamer EcoWatt-Hochleistungs-
LED. Zusätzlich verfügt diese Lampe über einen 
rundum seitlich leuchtenden High Energy Sicher-
heitsblinker mit einer Reichweite bis zu 1km.  Sie 
verfügt über ein stoßfestes, stabiles Aluminiumge-
häuse und ist spritzwassergeschützt. Sie wird mit 
Handschlaufe und Gürteltasche sowie drei UM3/
AA Batterien geliefert. 

fliegermagazin-VORTEILSANGEBOT!

JETZT TESTEN: 

3 HEFTE FÜR 
NUR 10,80 €

abo@fliegermagazin.de

04 0‑3 8 9 0 6 8 8 0
04 0‑3 8 9 0 6 8 8 5

fliegermagazin‑Abo‑Service, 
20080 Hamburg, Deutschland

GRATIS
DAZU!

Bitte Aktions‑Code 1285405  angeben

+ Taschenlampe 
NUR 10,80 €



Editorial

AOPA-Letter 03/2015  3

Schlimmer noch: Werden sie überhaupt gele-
sen? Und wenn sie angewandt werden: Ge-
schieht das, um die Zukunft zu gestalten oder 
erinnert man sich nur dann an sie, wenn man 
etwas blockieren will?

Reizthemen sind hier u. a. die Cessna SIDs, 
die Weigerung der Bestätigung von Medicals 
oder die Weigerung, von der Möglichkeit des 
Opt-outs für ATOs Gebrauch zu machen.

Dies sind unhaltbare Zustände, die zu Verunsi-
cherung bis hin zur Verbitterung bei den betrof-
fenen Bürgern führen. Dies ist jedenfalls keine 
Politik, die für die Bürger da ist. Dies ist konzept-
lose Durchwurschtelei, wenn man es positiv 
sieht. Und wenn man es negativ (oder vielleicht 
sogar realistisch) sieht, dann ist dies in der Tat 
das „Spiel mit dem Feuer“. Wie auch immer – 
wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir 
die offizielle Politik einbeziehen müssen. Wenn 
die Abneigung der deutschen Luftfahrtbehörden 
gegen die vielen Vorschriften und deren Inhalte 
damit begründet wird, dass man wegen Per-
sonalknappheit nicht mehr an der EU-Gremien-
arbeit teilnehmen könne, dann ist das ein 
Thema, das die Politik angeht. Die Auffassung, 
dass man national umso mehr Personal abbauen 
könnte, je mehr die EU-Institutionen ihren Appa-
rat aufbauen, hat sich auf eine geradezu gro-
teske Weise selbst widerlegt: Die nationalen 
Behörden brauchen zumindest in einer Über-
gangsphase gerade deshalb mehr Personal, 
weil es die europäischen Gremien gibt, um dort 
aktiv und auf eine Weise mitarbeiten zu können, 
dass sie sich anschließend mit den Ergebnissen 
auch identifizieren und sie deshalb auch kon-
struktiv umsetzen können.

Der AOPA-Vorstand hatte deshalb in den ver-
gangenen Wochen Gespräche mit zwei Staats-
sekretären geführt, nämlich mit dem neuen 

Parlamentarischen Staatsekretär im BMVI, 
Herrn Norbert Barthle, und der Koordinatorin 
für die Luft- und Raumfahrt, Frau Staatssekre-
tärin Brigitte Zypries vom BMWi. Beide hatten 
durchaus offene Ohren für unsere Probleme 
und unsere Sicht der Dinge. 

Wir sind realistisch genug, um nicht gleich 
grundsätzliche Verbesserungen zu erwarten. 
Dafür sind Entscheidungen von Gremien und 
die Einbindung vieler anderer Entscheidungs-
träger notwendig. Es kann uns hier nur um Be-
wusstmachung gehen, auch in dem Sinne, dass 
die „kleinen“ Alltagsquerelen von uns Fliegern 
mit den zuständigen Behörden gesamtpolitische 
Implikationen haben. Wenn die Bürger europa-
kritisch sind, kann das von der Politik nur sehr 
mittelbar beeinflusst werden. Wenn es aber 
darum geht, dass Bürger, die grundsätzlich euro-
pafreundlich sind und das am liebsten auch 
bleiben wollen, von den staatlichen Institutionen 
in eine Europaskepsis bis -feindlichkeit hinein-
getrieben werden, dann ist das etwas, was 
alarmieren sollte und was geändert gehört – 
und auch geändert werden kann. Es ist an der 
Zeit, dass die Politik Europa nicht nur durch die 
Schaffung immer neuer Institutionen aufbaut, 
sondern vor allem dadurch, dass sie die bereits 
bestehenden Institutionen dazu bringt und in 
die Lage versetzt, die neuen Verwaltungsstruk-
turen aktiv zu leben und ihnen auch das not-
wendige Personal zur Verfügung stellt, dies 
auch tun zu können.  

Wir alle leiden unter der EU, so geht ein be-
kanntes Klagelied. Doch Jammern hilft nicht 
weiter, und am wenigsten denjenigen, die das 
Ganze ausbaden müssen, nämlich uns Bürgern. 
Der Bereich der Luftfahrt, zumal der Allgemeinen 
Luftfahrt, ist hierfür ein geradezu klassisches 
Beispiel: Tonnenweise Vorschriften, deren Inhalt 
auch der Gutwilligste schon wegen ihrer schie-
ren Menge nicht nachvollziehen kann. Hinzu 
kommen Interpretationsspielräume, deren zum 
Teil widersprüchliche Ausnutzung beim Ver-
braucher häufig als Willkür ankommen. Gegen-
seitige Verantwortungshin- und herschiebereien 
zwischen den europäischen und den nationalen 
Institutionen, zwischen denen es keine klaren 
Hierarchien gibt – das alles ist nicht dazu an-
getan, beim Bürger Sympathie oder gar Wohl-
wollen für den „europäischen“ Alltag zu erwe-
cken. Man ist fast geneigt zu sagen: Wenn die 
EU nicht so geduldige Bürger hätte, gäbe es sie 
schon nicht mehr.

Das Spiel mit dem Feuer? Ein leichtfertiges 
Hineingleitenlassen in Zustände, die hinterher 
nicht mehr steuerbar sind? Oder noch schlim-
mer: bei denen gar keiner die Absicht hat, sie 
zu steuern. Der vielbeschworene „Grexit“ ist nur 
ein Beispiel. Selbst wenn eine Situation längst 
entscheidungsüberreif ist, wird abgewartet in 
einem Klima des „Keiner will´s gewesen sein“.

Genau das ist das Risiko für das Projekt „Eu-
ropa“: Der Verlust der Glaubwürdigkeit. Auch 
und gerade in der Luftfahrt. Werden die vielen 
Vorschriften überhaupt noch ernst genommen? 

Die Erosion Europas?

Prof. Dr. iur. Elmar Giemulla
Präsident der AOPA-Germany
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Name

Datum/Unterschrift

AOPA-ID

Anmeldung zur Hauptversammlung
der AOPA-Germany

am 12.09.2015 um 15:00 Uhr in Egelsbach

zurück per Fax an 06103 42083

Sehr geehrte Mitglieder,
der Vorstand lädt Sie hiermit herzlich zur diesjährigen Jahres- 
hauptversammlung der AOPA-Germany, Verband der Allgemeinen 
Luftfahrt e.V., ein. Kommen Sie zu uns nach Egelsbach, diskutieren 
Sie mit, bringen Sie sich ein!

Zeit und Ort
Datum: Samstag, 12. September 2015
Uhrzeit: 15:00 Uhr
Ort: Flugplatz Egelsbach (EDFE)
 Restaurant „Check-Inn“
 63329 Egelsbach

Tagesordnung
TOP 1 Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 2 Anträge zur Tagesordnung
TOP 3 Genehmigung der Tagesordnung
TOP 4 Geschäftsbericht des Präsidenten
TOP 5 Rechnungsbericht des Schatzmeisters
TOP 6 Entlastung des Vorstandes
TOP 7 Neuwahl des Vorstandes
TOP 8 Anträge von Mitgliedern 
TOP 9 Verschiedenes

Hier können Sie zum Beispiel Sonderangebote für Piloten abrufen. 
Für Hotelbuchungen können Sie dort neben dem bekannten Angebot 
von HRS jetzt auch direkte Kooperationen mit Hotelketten und An-
gebote von AOPA Mitgliedern nutzen.

Anträge zur Hauptversammlung sind schriftlich bis zum 12.08.2015 
in der Geschäftsstelle einzureichen. 
Die Anträge werden am 21.08.2015 im Mitgliederbereich der AOPA-
Website unter www.aopa.de veröffentlicht.

Anmeldung
Ihre Anmeldung zur Hauptversammlung teilen Sie bitte der Ge-
schäftsstelle mit, um die Planung zu erleichtern. Einen Anmelde-
coupon finden Sie nachfolgend. Bitte senden Sie diesen per Fax an 
die 06103 42083 oder auf dem Postweg an die AOPA-Geschäfts-
stelle. Wir freuen uns über Ihre rechtzeitige Anmeldung, selbstver-
ständlich können Sie aber auch unangemeldet teilnehmen.

Einladung zur AOPA-Hauptversammlung
am 12. September 2015 in Egelsbach

Angebote im AOPA Mitgliederbereich  
auf www.aopa.de

Wir haben den Mitgliederbereich  
auf unserer Website www.aopa.de  
für Sie überarbeitet.
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... unseren Jubilaren in den Monaten Juni und Juli 2015 
für ihre Treue und langjährige Mitgliedschaft in der AOPA-Germany!

Wir danken ...

30-jährige Mitgliedschaft

Heiner Bredhorst

Dr. Ulrich Lübcke

Dr. Jürgen Krause

Jean-Anastase Vlantoussis

Die beste Werbung für unseren Verband sind Mitglieder, die mit der AOPA zufrieden sind und ihre fliegenden Bekannten für 
uns werben. Als Dankeschön winken attraktive Prämien, z.B. ein kompletter Satz ICAO-Karten 2015 für Deutschland oder 
Abonnements von Jeppesen Mobile FliteDeck VFR.

Mitglieder werben Mitglieder
Unsere Prämien für Ihre Empfehlung

1 neues Mitglied

ICAO-Kartenset der DFS 
für Deutschland 
bestehend aus 8 Karten

Prämienzahlung 
von 40 EUR für jedes neue Mitglied

Landegutscheinheft 
Ausgabe für 2015

Jeppesen JeppView VFR Europe
Das bekannte VFR-Manual in digitaler 
Form inklusive Berichtigungsdienst für 
ein Jahr. 

Freistellung vom AOPA-Mit-
gliedsbeitrag für ein Jahr 
für AOPA-Mitglieder mit persönlicher 
Mitgliedschaft

Bedingung für die Zusendung der Werbeprämien bzw. des Schecks über 40 EUR ist der Ausgleich des ersten Mitgliedsbeitrages des geworbenen Mitglieds. 

2 neue Mitglieder

Mobile FliteDeck VFR 
Kostenloses 3 Monats-Abonnement 
für die iPad-App von Jeppesen 
Abdeckung: Deutschland 
(Hardware nicht enthalten)

Mobile FliteDeck VFR 
Kostenloses Jahres-Abonnement 
für die iPad-App von Jeppesen 
Abdeckung: Deutschland 
(Hardware nicht enthalten)

25-jährige Mitgliedschaft

Dr. Walther Prechtel

Gero Kuhlmann

Albrecht Deininger

Hans-Jürgen Golze

Michael Strauch

Regina Schulte

Theo Beisch

Dr. Clemens Sirtl
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Vergleich Jahresergebnis 2013/2014

Einnahmen 2013 2014

Mitgliedsbeiträge 455.620,30 463.600,87

Mitgliedsbeiträge für Folgejahr 727,43 2.113,39

Mitgliedsbeiträge für Vorjahr 1.700,83 390,01

Veranstaltungen 49.653,62 57.094,63

Anzeigen / Beilagen AOPA-Letter 16.172,36 20.187,72

Erlöse Messen / Jahrestagungen 12.320,44 17.724,73

Erlöse VIP Cards 3.345,16 2.208,49

Verkauf AOPA-Shop 4.164,29 23.587,73

Sachbezug 6.454,56 6.603,97

Steuererstattung / Umsatzsteuer 0,00 2.013,90

AOPA-Pilot Abonnements 7.336,61 7.757,18

Zinsen Festgeld / sonstige Zinsen 3.801,81 4.239,10

Spenden / Projektarbeit 68.711,63 93.705,84

Erstattung Lohnfortzahlung 1.470,82 1.268,58

Mahnverfahren 815,65 179,79

Sonstige Einnahmen 7.092,84 6.936,16

Umsatzsteuer 18.489,29 25.728,59

657.877,64 735.340,68

Ausgaben 2013 2014

Personalkosten 241.485,44 231.937,95

Veranstaltungen 44.642,38 43.833,98

Messen 26.348,66 39.427,97

AOPA-Letter 50.230,25 58.085,76

Öffentlichkeitsarbeit 6.396,84 4.176,65

Miete inkl. Umlagen / Raumkosten 32.895,52 34.122,82

Fremdarbeiten / Honorare 55.185,39 61.730,05

Kfz-Kosten 13.990,76 8.763,06

IAOPA 35.693,68 68.190,53

Telefon / Telefax 5.064,96 5.638,80

Reisekosten und Kosten Vorstand 8.988,31 5.859,36

Porto 7.823,93 4.909,95

Einkauf Crew-Cards 3.047,52 3.647,95

IAOPA-Weltkonferenz 0,00 8.799,43

AOPA-Pilot 5.517,18 8.167,89

EDV-Kosten 4.139,20 7.473,86

Steuerberatungskosten 5.648,55 4.787,30

Einkauf AOPA-Shop 1.662,12 16.928,84

Kosten Anzeigen 5.668,65 3.908,60

Wartungs- / Instandhaltungskosten 977,78 409,18

Gezahlte Umsatzsteuer 6.285,04 14.174,74

Versicherungen 3.400,65 4.155,81

Mitgliedschaften 1.341,19 1.341,19

Büromaterial 2.136,02 3.042,18

Nebenkosten Geldverkehr 1.400,88 1.479,40

Rechtsanwalt- / Gerichtskosten / Inkasso 1.519,04 1.074,00

Zinsabschlagsteuer 950,46 1.059,78

Sonstige Ausgaben 2.614,94 2611,38

Anlagevermögen AfA / Abgang 10.546,41 9.414,33

Fachliteratur 283,71 475,34

Spenden 1.864,00 1.821,00

Repräsentations- / Bewirtungskosten 949,74 977,00

Arbeitskreise 680,00 700,36

Allgemeine Druckkosten 4.947,74 3.489,29

Solidaritätszuschlag / Zinsen 52,24 58,27

Fortbildungskosten Mitarbeiter 480,00 97,24

Vorsteuer 33.704,69 39.091,50

Jahresüberschuss 29.313,77 29.477,94

Summe 657.877,64 735.340,68
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Rechnungsbericht des Schatzmeisters
Im Frühjahr 2015 hat das Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsbüro 
Böhnel & Fimmel in Langen nach §4 Abs. 3 EStG die Buchhaltung des Ver-
bandes für das Jahr 2014 geprüft. Diese Prüfung beinhaltete sowohl die 
Richtigkeit als auch die Vollständigkeit der Belege. Es wurden keine Be- 
anstandungen festgestellt. Das Jahresergebnis 2014 und die Steuerer-
klärungen wurden erstellt und beim Finanzamt Langen fristgerecht ab-
gegeben. Zur Vereinfachung der Darstellung der Finanzen des Verbandes 
wurden ab dem Jahr 2006 die Zahlen exakt in Anlehnung an das Gliede-
rungsschema des Wirtschaftsprüfers ausgewiesen.

Seit dem Geschäftsjahr 2008 werden die Beträge in der Ergebnisrechnung 
netto ausgewiesen. Die kumulierte Umsatzsteuer wird auf beiden Seiten 
der Ergebnisrechnung gesondert erfasst. Das Wichtigste vorweg: Insge-
samt ist es der AOPA gelungen, ein im Vorjahresvergleich wiederum fast 
identisches Jahresergebnis 2014 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 
TEUR 29,5 (29,3) zu erzielen, der auf neue Rechnung vorgetragen wurde. 

Das Geschäftsjahr 2014 zeigt um TEUR 74,0 erhöhte Gesamteinnahmen 
von TEUR 735 (658). Die Erhöhung resultiert maßgeblich aus Projektarbeit, 
Einnahmen aus Anzeigen und Seminaren.
Das Aufkommen an Mitgliedsbeiträgen ist im Vergleich zum Vorjahr er-
freulicherweise weiter leicht gesteigert worden (+ TEUR 8). Die Zahl der 
Mitglieder ist sogar um 109 angestiegen.  Darüber hinaus wurden die ATO-
Handbücher erstellt und vermarktet (höhere Einnahmen und Ausgaben in 
der Position AOPA-Shop).

Der Besuch der IAOPA-Weltkonferenz führte zu einmaligen Ausgaben in 
Höhe von TEUR 8,8 in 2014. Die externe Vergabe der AOPA-Letter Druck- 
legung wurde durch Reduktionen der Personalkosten mehr als kompen-
siert.

Die AOPA erzielt aufgrund ihres klar erkennbaren Engagements für Flug-
plätze sowie für eine maßvolle Gestaltung von Vorschriften auf Bundes- 

und EU-Ebene in ihrer Zielgruppe Anerkennung, die sich positiv auf die 
Mitgliederentwicklung auswirkt. Darüber hinaus ist die AOPA ein regel-
mäßiger Anbieter von Flugsicherheits-Trainings und Seminaren, die eben-
falls zur Mitgliedergewinnung beitragen.

Gründe für das Ausscheiden der Mitglieder sind überwiegend Alters- und 
gesundheitliche Gründe sowie individuelle finanzielle Probleme. Säumige 
Mitglieder werden systemgestützt innerhalb der gesetzlichen Fristen und 
Vorschriften zur Zahlung von Beiträgen aufgefordert.

Ausstehende Mitgliedsbeiträge aus Vorjahren wurden per Mahnverfahren 
erfolgreich eingetrieben und führten in 2014 zu Einnahmen von TEUR 2,1 
(0,8). Auf der Ausgabenseite wurde der Konsolidierungskurs konsequent 
fortgesetzt. 

Für das laufende Jahr 2015 setzt sich aufgrund der intensiven Aktivitäten 
zur Neugewinnung von Mitgliedern der Wachstumstrend aus dem Vorjahr 
fort, so dass wir per Saldo im Vorjahresvergleich ein stabiles Mitglieder-
niveau erwarten. Auch werden neue Trainingsveranstaltungen zur posi-
tiven Entwicklung beitragen. Es gilt − wie in den Vorjahren − weiterhin 
eine strenge Ausgabendisziplin. Schwerpunkte der Aktivitäten – neben  
der Bearbeitung der wesentlichen Themen der allgemeinen Luftfahrt – 
werden die unerlässliche Werbung von neuen Mitgliedern durch ausge-
wählte Messebesuche und gezielte Kundenansprache sein. 

Die wesentlichen Investitionen in 2015 betreffen die Aktualisierung der 
EDV-Anlage und Software. Insgesamt wird in 2015 mit einem ausge- 
glichenen Jahresergebnis gerechnet. Eine aktuelle betriebswirtschaftliche 
Auswertung zum 31. August 2015 wird auf der Jahreshauptversammlung 
im September vorgelegt, ebenso wie die Budgetplanung 2015.

Constantin Woelki 
Schatzmeister

VdL - Verband der 
Luftfahrtsachverständigen e.V. 

vormals Deutsche Schätzstelle für Luftfahrzeuge (seit 1965)

Bewertung von Luftfahrzeugen • Beurteilung von 
Schäden • Technische Beratung • Unfallanalysen

Internet:  www.luftfahrt-sv.de
E-mail:  Info@luftfahrt-sv.de

Phone:  +49  7154  21654
Fax:  +49  7154  183824

Ausbildung zum Diplom-Luftfahrtsachverständigen  
Fortbildungsseminare • Vorbereitung zur IHK- Zulassung

VDL_Anzeige.indd   2 09.05.12   17:46

Anzeigen

Luftrecht, Haltergemeinschaften, Strafverfahren, Regulierung von 
Flugunfällen, Ordnungswidrigkeiten, Lizenzen, Steuerliche Gestal-
tung, etc.

Adressenliste erhältlich über Faxabruf: +49 6331 721501

Bundesweite Adressenliste auch erhältlich unter: 
www.ajs-luftrecht.de

Internet: www.ajs-luftrecht.de  phone: +49 6103 42081
e-mail: info@ajs-luftrecht.de fax: +49 6103 42083

Fliegende Juristen und Steuerberater

Ein Arbeitskreis der AOPA-Germany
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Stärker vertreten!

Während des Meetings des EASA-Komittees am 22. und 23. April 
in Brüssel wurde beschlossen, dass alle mehrmotorigen Turboprops 
mit bis zu 5700 kg MTOM von der Verpflichtung die Betriebsvor-
schriften OPS-NCC einzuhalten befreit werden. Diese OPS-NCC 
Vorschriften treten für die Betreiber von komplexen Luftfahrzeugen 
im nichtgewerblichen Einsatz im August 2016 in Kraft. Die euro-
päische IAOPA hat sich stark für diesen Kurswechsel eingesetzt, 
der jetzt im Wesentlichen die Definition eines komplexen Flugzeugs 
mit der eines „Large Aeroplane“ der ICAO gleichsetzen wird. Je-
doch hätte der Kurswechsel aus unserer Perspektive noch deutli-
cher ausfallen sollen, da wir die Art des Antriebs eines Flugzeugs 
nicht für maßgeblich dafür halten, ob der Betrieb eines Flugzeugs 
komplex ist oder nicht. Zum Beispiel wird der einstrahlige Cirrus-
Jet SF50 sicherlich nicht weniger gutmütig zu fliegen sein als  
einer seiner Turboprop-Wettbewerber. Viele EASA-Mitgliedsstaaten 
wissen zudem nicht, wie sie innerhalb der kurzen verbleibenden 
Frist bis August 2016 die neuen Regeln einführen sollen.
Unter dem Geltungsbereich der NCC-Vorschriften verbleiben alle 
Flugzeuge
•	 über einem MTOW von 5700 kg,
•	 die von einem oder mehr Düsentriebwerken angetrieben werden,
•	 die mehr als 19 Passagiersitze haben oder
•	 von einer Besatzung von mehr als einem Piloten geflogen 

werden müssen.
Ihre Betreiber sind verpflichtet die neuen Betriebsvorschriften 
einzuhalten, die im Wesentlichen die Einführung neuer komplexer 
Sicherheits-Managementsysteme vorsehen. Für kleine Betreiber, 

die weniger als 20 Vollzeitbeschäftigte haben oder andere Kriterien 
erfüllen, die derzeit noch verhandelt werden, wird ein „NCC-Light“ 
eingeführt.
Parallel zu dieser Entwicklung arbeitet die europäische Kommis-
sion noch an einer Überarbeitung der sog. Grundlagenverordnung 
oder Basic Regulation, die auch eine Anpassung der Definition  
von komplexen Luftfahrzeugen vorsieht. Wir sehen unser Ziel darin, 
so viele Luftfahrzeugbetreiber wie möglich von dieser neuen Vor-
schrift komplett zu befreien, da die Sicherheitsanalyse für OPS-
NCC keinerlei Bedarf für eine Änderung der Vorschriften aufzeigt. 
Denn der Werkverkehr von Unternehmen (Corporate Aviation) und 
die vom Eigentümer selbst durchgeführten Flüge (Owner operated) 
zeigen bereits heute eine bessere Sicherheitsstatistik als die ge-
werblichen Lufttaxis (siehe Tabelle unten).
Letztlich muss man die OPS-NCC Vorschriften als ein Relikt aus 
den Zeiten betrachten, als die Airlines und die Flugsicherungen 
in Europa noch bis etwa im Jahre 2010 eine Masseninvasion von 
Very-Light-Jets befürchteten und deshalb die Einführung neuer 
Vorschriften forderten, durch die die Betreiber dieser Flugzeuge 
als Konkurrenten ausgebremst werden sollten. Aber die VLJ-Blase 
ist inzwischen nachhaltig implodiert. Die angekündigte Revolution 
blieb aus und wurde durch einen gänzlich unspektakulären und 
diskreten Austausch von älteren Kolbenmotorflugzeugen durch 
moderne Turboprops und Jets abgelöst. Die meisten Hersteller und 
alle Betreiber der VLJs sind längst verschwunden, was noch übrig 
geblieben ist sind die OPS-NCC-Vorschriften. Ein klarer Anachro-
nismus.

Die EU befreit leichte Twin-Turboprops von 
den Betriebsvorschriften für Non-Commercial 
Complex Aircraft (OPS-NCC)

Business aircraft accident rates by operator type. Quelle: EASA NPA 2009-02g

Accidents rates per 100,000 departures
Operator type

Air Taxi

Corporate

Owner operated

All „Business 
Aviation“

Departures

total  
5 years

% of total Accidents Fatal acc. Accidents Fatal acc.

15.112.412 30,4 % 314 91 2,08 0,6

27.490.667 55,3 % 40 9 0,15 0,03

7.108.798 14,3 % 121 37 1,7 0,52

49.711.877 100 % 540 158 1,09 0,32

Total Rate (per 100,000 
flight hours)
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Zu Recht wurde die EASA für ihr Regelwerk kritisiert, aber jetzt tut 
sich nach der deutlich vorgetragenen Kritik der Verbände und vieler 
Einzelpersonen einiges. Unter dem neuen EASA-Chef Patrick Ky 
weht ein neuer Wind und eine Strategie für die Allgemeine Luft-
fahrt, die General Aviation Roadmap, soll umgesetzt werden. Viele 
Korrekturen alter Probleme aber auch gänzlich neue, bisher kaum 
vorstellbare innovative Schritte werden unternommen, um die AL in 
Europa zu fördern. Aber trotzdem gibt es auch natürlich weiterhin 
Probleme, ob auf der EU-Ebene in den Gesetzgebungsprozessen, 
auf der EASA-Arbeitsebene, oder bei der Umsetzung auf nationaler 
Ebene durch die Luftfahrtbehörden, die immer wieder ein Gegen-
steuern erforderlich machen. Wir haben dieses Thema bereits regel-
mäßig im AOPA-Letter aufgegriffen, in dieser Ausgabe wollen wir 
uns aber intensiver mit den vielen Änderungen auseinandersetzen 
und einen umfassenderen Überblick liefern. Die Gelegenheit ist 
günstig, denn im April hat die EASA auf der AERO viele Details ihres 
neuen Maßnahmenpakets veröffentlicht, auch mit Zeitangaben.

Änderungen der EASA-Grundlagenverordnung „Basic  
Regulation“
Die Basis für das gesamte europäische Luftfahrtregelwerk und die 
grundlegende Arbeitsanweisung für die EASA ist die sogenannte 
Basic Regulation, die EU-Verordnung 216/2008. In ihr ist auch in 
Artikel 62 festgeschrieben, dass alle 5 Jahre überprüft werden soll, 
wie effizient die EASA ihren Auftrag und auch inwieweit die Basic 
Regulation ihren Zweck erfüllen. Dieser Prozess ist recht langwie-
rig, da auch das EU-Parlament und die Kommission eingeschaltet 
werden, Änderungen der Basic Regulation werden deshalb auch 
erst im Dezember 2017 erwartet. Wir haben als IAOPA-Europa eine 
umfangreiche Stellungnahme zum Thema abgegeben, und wollen in 
der Basic Regulation vor allem die Definitionen der Gewerblichkeit 

und der komplexen Luftfahrzeuge angepasst sehen, dass Luftfahr-
zeuge aus Drittstaaten nach ICAO-Standards und nicht strenger 
behandelt werden, dass auch die Anforderungen an Flugschulen an 
die neuen Erkenntnisse der GA Roadmap angepasst werden, und 
dass Vorschriften generell auf der Grundlage statistischer Erkennt-
nisse und nicht auf der Basis von Vermutungen und Gerüchten erar-
beitet werden.

Förderung des Fliegens unter IFR
Die neuen EASA-Vorschriften für die Instrumentenflugausbildung 
waren ein zentrales Anliegen für die IAOPA, und sie stellen wohl die 
bislang größte spürbare Verbesserung für die AL im EASA-System 
dar. Der Zugang zu einem Instrumentenflug-Rating ist heute in 
Europa ähnlich einfach wie in den USA. Das Enroute und das Com-
petency-Based-IR sind von der Branche sehr positiv aufgenommen 
worden, genauso wie die Möglichkeit mit einem ausländischen 
IFR-Rating in das europäische System zu wechseln. Aber es geht 
weiter. Die Briten sehen vor allem die Chance dafür, ihr nationales 
IMC-Rating europäisch zu verankern. Zudem wollen wir, dass 
Hemmnisse für das IFR-Fliegen generell abgebaut werden. Die 
Zulassung von IFR-Avionik soll vereinfacht, die Zulassung von IFR-
Verfahren an kleinen Flugplätzen gefördert, die Betriebsvorschriften 
verschlankt werden. Hier ist noch viel zu tun, die IAOPA ist in der 
entsprechenden Task-Force vertreten. Ergebnisse will die EASA bis 
zum August 2017 liefern.

Neue Optionen für die Pilotenausbildung
Zum einen will die EASA die überzogenen Vorschriften für Flug-
schulen nach dem ATO-Standard deutlich korrigieren, was ein 
großes Anliegen für die IAOPA ist. Viele Flugschulen haben unter 
der Einführung der im ATO-System vorgeschriebenen komplexen 

Die Pläne der EASA für die Allgemeine Luftfahrt
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Managementsystemen gelitten. Die Erkenntnis setzt sich langsam 
aber sicher durch, dass der alte „Registered Facilty“ Standard der 
Flugschulen durchaus positiv war. Leider hat die Bundesrepublik 
Deutschland es ihren Flugschulen nicht erlaubt, übergangsweise 
bis 2018 weiter nach den alten Standards auszubilden, so wie es 
die EU vorgesehen hat, um während der Korrekturphase den „Druck 
vom Deckel“ zu nehmen. 

Zum anderen will die EASA aber auch prüfen, ob denn Fluglehrer 
in einem begrenzten Umfang und unter bestimmten Rahmenbe-
dingungen nicht auch außerhalb einer Flugschule aktiv werden 
können. Das Thema finden wir aus Wettbewerbsgesichtspunk-
ten durchaus problematisch, denn wenn den durch überzogene 
Vorschriften gegängelten Flugschulen jetzt auch noch eine Billig-
Konkurrenz entstehen würde, dann wäre das Ende vieler kleiner 
Flugschulen vorherzusehen. Aber wir würden es durchaus begrüßen, 
wenn Fluglehrer in einem noch abzusteckenden Rahmen auch mit 
Piloten auf ihren eigenen Flugzeugen schulen dürften, ohne dass 
die Flugzeuge umständlich in die Halterschaft einer Flugschule 
überführt werden müssen. Die IAOPA ist auch in 
der Task-Force zu diesem Themenbereich vertreten. 
Ergebnisse sollen bis zum April 2018 in Kraft treten.

Angepasste Wartungsvorschriften des „Part M 
Light“
Die neuen europäischen Wartungsvorschriften haben 
dazu geführt, dass die Wartung unserer Flugzeuge 
um ein Vielfaches formalistischer und auch ent-
schieden teurer geworden ist, aber eine Erhöhung 
der Sicherheit ist leider nicht zu erkennen. Im Ge-
genteil, die Wartungsbetriebe beklagen, dass sie 
auf Grund des immer weiter ausufernden Verwal-
tungsaufwands immer weniger Zeit haben um sich 
Flugzeuge genau anzuschauen, und das ist ganz 
offensichtlich schlecht für die Sicherheit. Der Ver-
such, Wartungsstandards aus der Großluftfahrt, 
wo sie durchaus ihre Berechtigung haben, auf die 
AL zu übertragen, ist gründlich gescheitert. 

Was soll sich ändern? Piloten, Eigentümer, indivi-
duelle Mechaniker und Wartungsbetriebe sollen 
wieder mehr Freiräume erhalten. Für Flugzeuge bis 
1200 kg MTOM, die sogenannten ELA1 Flugzeuge, 
wird in den nächsten Tagen oder Wochen ein neues 
wegweisendes Wartungsregime veröffentlicht, was 
eigentlich schon für dieses Frühjahr vorgesehen 
war. Mit diesen neuen Regeln wird das Durchfüh-
ren von Wartungsempfehlungen des Herstellers in 
die Eigenverantwortung des Flugzeugbetreibers 
gestellt, z. B. die Cessna SIDs sind dann auch in 
Deutschland endlich das, womit Cessna als verant-

wortungsbewusster Hersteller in den USA auch zufrieden ist, näm-
lich eine ernstzunehmende Empfehlung, aber keine Verpflichtung 
mehr. Dieser Ansatz soll im Part M Light auf Flugzeuge bis 2000 kg, 
die sog. ELA2 Flugzeuge, erweitert werden. Wir hätten auch gerne 
eine Ausdehnung auf alle Flugzeuge, die als non-complex einge-
stuft werden, zumindest aber bis auf 2730 kg MTOM, wie derzeit 
auch in Großbritannien beim Light Aircraft Maintenance Pro-
gramme (LAMP). Neu ist auch, dass der Eigentümer über sein In-
standhaltungsprogramm selbst entscheiden kann, es muss nicht 
mehr von einer Behörde genehmigt werden. Mit dem Inkrafttreten 
des Part M light wird im Januar 2017 gerechnet, wir hoffen noch 
vorher auf neue Regelungen für ELA2 Flugzeuge.

Einfachere Zulassungsstandards
Warum blühen die UL-Szene in Europa und in den USA die der 
Experimentals? Und warum lassen sich sich kaum noch klassische 
Flugzeuge der AL verkaufen, die nach Part 23 zugelassen sind? 
Warum gibt es in Ultraleichten Synthetic Vision Systeme für wenig 
Geld zu kaufen, in vielen konventionell zugelassenen Flugzeugen 

       ... MIT DEM IFR SPRECHFUNK BUCH & 
IFR SPRECHFUNK SIMULATOR ZUM AZF!
IFR Sprechfunk Buch
 - Anschaulich dargestelltes, theoretisches Basiswissen
 - Erläuterung des Prüfungsstoffs inkl. Prüfungsfragenkatalog

IFR Sprechfunk Simulator
 - Training der praktischen AZF-Kenntnisse
 - Realitätsnahe Simulation durch moderne 
Spracherkennung

 - 15 verschiedene Routen
 - Integrierte Hilfefunktion

NEU: IFR Sprechfunk Buch auch 
als iBook verfügbar!

Trainieren Sie Ihre 
Funk-Kenntnisse ...

+49 6103 20596 0
www.eisenschmidt.aero

facebook.com/eisenschmidt.aero
customer-support@eisenschmidt.aero

IFR Sprechfunk Simulator
Interaktives Lernprogramm mit Spracherkennung

Zur Installation muss die DVD in das Laufwerk eingelegt 
werden. Startet die Installation nicht automatisch, muss 
die Datei SETUP.EXE manuell gestartet werden.

2636 DVD hülle_K.indd   2 05.06.14   14:02

       ... MIT DEM IFR SPRECHFUNK BUCH & Neu!

Anzeige



12  AOPA-Letter 03/2015

Stärker vertreten!

USA schon die Prüfung erfolgreich durchgeführt hat? Kann man 
diese STCs im Idealfall nicht wechselseitig anerkennen? Die EASA 
arbeitet tatsächlich mit der FAA an solch einem wechselseitigen 
Abkommen, sie will aber bereits vorab eine einseitige Anerkennung 
von FAA-STCs bei sicherheitsfördernden Systemen anstreben. Das 
Ziel ist es die Kosten für die Einrüstung solcher sicherheitsfördern-
der Systeme so schnell wie möglich drastisch zu reduzieren. Der 
anvisierte Zeithorizont hierfür ist der Dezember 2015.

Statistische Daten zur Allgemeinen Luftfahrt
Derzeit unterstützt die IAOPA die EASA bei der Gewinnung von sta-
tistischen Daten zur Allgemeinen Luftfahrt. Bis heute weigern sich 
einige Mitgliedsstaaten sogar, der EASA mitzuteilen wie viele Luft-
fahrzeuge der verschiedenen Kategorien sie zugelassen haben. Bei 
den Airlines ist das Zählen einfach, bei der AL leider nicht. Die Er-
stellung von aussagekräftigen Sicherheitsstatistiken wie z. B. der 
Anzahl der Unfälle pro 100.000 Flugstunden für verschiedene Nut-
zungsarten, Flugzeugkategorien oder -Typen ist so leider nicht ein-
mal ansatzweise möglich, was der EASA derzeit bleibt ist einzig 
und alleine das Zählen von Flugunfällen. Bis Ende 2015 will die 
EASA Kenntnisse über die zugelassenen AL-Luftfahrzeuge gewon-
nen haben, bis Ende 2017 sollen neue statistische Daten ausgewer-
tet werden.

Wenn all diese Vorhaben der General Aviation Roadmap wie derzeit 
geplant umgesetzt werden, dann wird unsere Branche in Europa 
gesetzliche Rahmenbedingungen vorfinden, die wesentlich fortschritt-
licher und zweckmäßiger sein werden als heute. Allerdings wird die 
Umsetzung dieser Projekte in geltendes Recht eine Herausforderung 
werden, denn es gibt zahlreiche einflussreiche Widersacher:

Viele Wartungsbetriebe haben schon ihren Widerstand gegen die 
1:1 Anerkennung von FAA-STCs anerkannt, da sie ihnen Umsatzver-
luste bringt. Flugschulen sind unzufrieden darüber, dass sie nach den 
hohen geleisteten Investitionen für die ATO-Umstellung Konkurrenz 
von „Einfach-Flugschulen“ bekommen sollen, die EASA-Mitglieds-
staaten müssen über alle geplanten  Änderungen ebenfalls noch 
abstimmen, und auch das europäische Parlament muss bei weitrei-
chenden Entscheidungen ebenso seine Zustimmung erteilen. Auch 
innerhalb der EASA gibt es Widerstände gegen den neuen Kurs, frei 
nach dem Motto: „Es war doch nicht alles schlecht, was wir früher 
gemacht haben.“

Hier sind wir in der IAOPA-Europa gefragt, dass wir uns mit unseren 
Kollegen in den zahlreichen Arbeitsgruppen, auf der EASA-Führungs-
ebene, bei der EU-Kommission und dem EU-Parlament  für den ge-
planten EASA-Kurswechsel einsetzen und Hemmnisse durch aktive 
Überzeugungsarbeit aus dem Weg räumen. Eines ist klar: Solch eine 
Chance auf die Verbesserung unserer gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen bekommen wir in vielen Jahren nicht mehr, ein Scheitern 
können wir uns nicht erlauben.

aber noch nicht einmal als teure Option? Fragt man die Flugzeug-
hersteller, dann ist die wesentliche Ursache hierfür die Kosten- 
explosion bei der Entwicklung und Produktion, die wiederum durch 
überzogene Zulassungs- und Produktionsstandards verursacht wird.

Die gerade veröffentlichten Entwürfe zur Neugestaltung der Zulas-
sungsvorschriften für Flugzeuge im sogenannten Part 23 kehren 
deshalb konsequent ab von den jahrzehntealten und detailverlieb-
ten Standards, durch die die Hersteller extrem behindert und weit-
gehend ihrer Innovationskraft beraubt wurden. Stattdessen werden 
jetzt im Wesentlichen nur noch die Ziele vorgegeben; wie die 
Hersteller sie erreichen, ist weitgehend ihren Entscheidungen über-
lassen. Der Umfang der Vorschrift schrumpft so von mehr als 200 
auf 19 Seiten! Das neue System soll bis Ende 2017 in Kraft treten.

Umbauten und Reparaturen sollen einfacher werden
Warum ist es so teuer z. B. neue Avionik einzubauen? Das System 
der „Minor & Major Change Approvals“ hat sich vor allem als 
Kostentreiber herausgestellt. Der Austausch etwa eines Mode A/C 
Transponders durch einen Mode S Transponder im ansonsten un-
veränderten Elektronikschacht und bei gleicher Verkabelung ist 
zwar für einen geübten Techniker einfach, hat aber einen großen 
bürokratischen Aufwand verursacht, Design Organisations oder die 
EASA selbst mussten jede größere Änderung zunächst prüfen und 
absegnen. Zukünftig sollen Mechaniker Änderungen und Reparatu-
ren wieder einfacher durchführen und abzeichnen dürfen. Wir wün-
schen uns auch, dass das System der Approved Model Lists (AML) 
aus den USA bei uns in Europa Standard wird, nachdem z. B. ein 
Avionikhersteller seine neuen Geräte gleich für hunderte von Flug-
zeugtypen als geeignet erklären kann. Zeithorizont für die Einfüh-
rung des neuen Systems ist Ende 2016.

Vereinfachte Anerkennung ausländischer Supple-
mental Type Certificates (STCs)
Warum muss eine neue Avionik in Europa von der EASA nochmal 
ausführlich und für viel Geld geprüft werden, wenn z. B. die FAA der 
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Moderne Avionik, leider noch teuer in der Zulassung



LIGHTER, SIMPLER AND BETTER RULES FOR GA:
KEY ACTIVITIES AND MILESTONES

LATEST UPDATE 23.3.2015

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Changes to  
EASA Basic  
Regulation

Adapt definitions, core articles 
and the essential requirements 
to enable a more proportionate 
and flexible approach to safety 

regulations

Instrument 
Flying Rules (IFR) 

Flying

Review the applicable safety 
regulations in the various 

technical fields to provide GA 
pilots an easier access to IFR 

rating

More options for 
pilot training

Review existing aircrew 
requirements to provide a simple 
system for private pilot training 

in organisations other than 
Approved Training Organisations

Part M Light

Simplify existing maintenance rules 
to provide a more proportionate 

framework for light aircraft 
maintenance with more privileges 
for the pilot, owner, independent 

mechanics and maintenance 
organisations

Aircraft changes 
and repairs made 

easy

Simple approach for changes 
and repairs not requiring 

additional design approval by 
Design Organisations or EASA, 
with privileges to independent 

mechanics to incorporate changes 
or repairs, and release the aircraft.

Simpler 
Certification

Drastically simplify the 
airworthiness system for small 

low risk GA aircraft by developing 
simplified entry levels into the 

EASA system

Industry 
standards

Transpose CS-23 and other 
Certification Specifications 

(CS) in a concept where the CS 
contain objective requirements, 

complemented by technical 
standards developed industry 

bodies

Air Operations 
Balloon 

Regulation

Establish a simpler and better 
air operations regulatory 
framework for balloons

Validating foreign 
Supplemental Type 

Certificates

Introduce simplifications to 
stimulate introduction of safety 

enhancing equipment and reduce 
certification costs

Balanced 
Approach & Risk 

Management

Change EASA policies to enable 
a more risk based approach, using 
all available tools to mitigate risks 
(safety promotion, oversight and 

rules)

GA Data 
Intelligence

Strengthen the framework for 
the collection of GA safety and 
exposure data to enable trend 
monitoring of sectorial policies

New EASA 
Fees & Charges

Modify EASA fees & charges 
scheme to introduce a more 
balanced and cost reflective 

scheme for GA

Communication  
& Technical 

Training

Communicate with stakeholders 
and train authority staff 
on the positive change

01/01/2014

30/06/2014

30/06/2014

01/01/2014

30/06/2014

30/06/2014

30/06/2014

01/01/2014

30/06/2014

30/06/2014

30/10/2013

30/09/2013

01/09/2014 30/06/2016

30/08/2017

30/04/2018

30/12/2017

30/08/2017

01/01/2017

01/01/2017

30/12/2017

01/01/2017

30/12/2015

30/06/2016

30/12/2016

30/12/2017

01/05/2014
NPA

01/04/2015
EASA opinion

15/04/2015
Promote EIR

03/10/2015
Concept paper 
Intermediate Rating

06/03/2016
NPA

15/03/2017
EASA CMT

08/12/2016
EASA CMT

30/06/2017
Amended Basic Regulation

01/09/2015
Commission proposal

18/03/2015
Establishment Task Force

29/05/2015
Concept paper

25/09/2015
Regional workshops

15/10/2015
Public workshop

23/07/2015
change affected EASA processes

15/04/2015
Launch GA survey  

& concept at AERO

10/06/2015
EU-US conference

18/04/2016
AERO

11/09/2015
inform stakeholders/NAAs

01/09/2016
proposal for change

06/11/2015
Balloon Safety report

15/03/2015
Certification Oversight 

Board (COB)

25/10/2015
NPA+ ASTM standards

26/03/2015
Opinion B2L/L License

10/10/2015
Decision B2L/L License

08/12/2016
EASA CMT

18/03/2015
Establishment 
Task Force

19/03/2015
templates

30/04/2015
ToR

28/02/2015
Balanced approach paper

02/03/2015
adoption policy

11/04/2014
AERO

15/04/2015
AERO

24/01/2016
NAA roadshows

02/04/2017
AERO

01/12/2015
Other events with 
external partners

24/06/2015
monitor impacts

30/05/2016
monitor impacts

11/09/2015
central GA registry

24/02/2016
2nd EU GA survey

08/02/2015
Economic Assessment

23/06/2015
Bilateral Oversight Board (BOB)

29/01/2016
Opinion

30/01/2017
Balloon Regulation and Decision

23/04/2015
1st set ASTM standards

24/04/2016
CS-23 Decision

05/09/2016
NPA

03/06/2017
Opinion

30/06/2015
NPA

19/07/2014
CS-STAN NPA phase I

30/05/2015
CS-STAN 

Decision phase I

26/11/2015
CS-STAN NPA phase II
(incl. Balloons)

02/10/2016
CS-STAN Decision phase II 
(incl. Balloons)

02/02/2016
Opinion

07/05/2016
Opinion

15/03/2017
EASA CMT

30/04/2018
enter into force

06/10/2015
NPA

07/07/2016
Opinion

1.  Rule changes are developed in accordance with the Agency’s rulemaking process. The standard process consists of three main steps: the Terms of Reference (ToR) setting out the objectives and the timing of the task; 
the Notice of Proposed Amendment (NPA) presenting the draft text; and the Opinion presenting a proposal for a regulation change to the European Commission and/or a Decision adopting technical specifications and 
explanatory material. Variations to the process are introduced when required. 

2.  The legislative process for the adoption of the Commission Regulations is managed by the European Commission. The dates for the EASA committee (EASA CMT) dates and the adoption of the Regulations are indicative.

An Agency of the European Union
http://easa.europa.eu/ga

30/01/2017

30/06/2016
EASA CMT

30/01/2017
Part M Light Rule
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Lob und Ansporn zugleich – Fliegermagazin 
verleiht Auszeichnung an Patrick Ky

Die Fachjury des fliegermagazin Award hat EASA-Chef Patrick Ky 
auf der AERO in Friedrichshafen die Auszeichnung ”Industry Leader 
of the Year 2015“ verliehen. Eine solche Ehre für den Leiter der Be-
hörde, die für so viele aktuelle Probleme in der Allgemeinen Luftfahrt 
verantwortlich ist und von uns immer wieder hart kritisiert wird? 
Natürlich haben wir in der Jury, in der ich eins der sieben Mitglieder 
bin, intensiv darüber diskutiert – und sind dann einstimmig zu dem 
Ergebnis gekommen: Ja, er hat die Auszeichnung verdient. Warum 
glauben wir das? Zunächst ist Patrick Ky als Executive Director der 
EASA derzeit unbestritten die Person in Europa, die den größten 
Einfluß auf die Allgemeine Luftfahrt hat. Ein ”Industry Leader“, also 
einer, der die Branche führt, ist er damit mehr als die meisten anderen. 
Zwar kann die EASA nicht die Kosten unseres Sprits beeinflussen und 
auch nicht die Fluglärmgegner an unseren Landeplätzen vertreiben. 
Die EASA hat aber einen direkten Einfluß auf die Art und Weise, wie 
unsere Flugzeuge zugelassen, gewartet und betrieben werden, und 
wie wir unsere Fluglizenzen erhalten und verwenden können. Damit 
bestimmt die Behörde auch, wie viel Geld all das kostet. Wie sich 
dieser Einfluß auf unsere Branche auswirkt, konnte man auf der AERO 
Friedrichshafen unmittelbar erkennen, wenn man durch die Hallen der 
„klassischen“, von der EASA regulierten General Aviation lief: Deren 
Aussteller leiden unter einer lang anhaltenden Stagnation, während 
in den Hallen der von Verbände wie dem DULV regulierten Ultraleicht-
flugzeuge eine Fülle von Innovationen und neuen Produkten zu sehen 
war. Moderne Avionik inklusive synthetischer Sichtsysteme kostet in 
Ultraleichtflugzeugen einige tausend Euro, als zugelassene Varianten 

sind sie entweder gar nicht erhältlich oder kosten viele zehntausend 
Euro. Warum glauben wir, dass Patrick Ky das Ruder herumreißen 
kann und will? Nur mit der klaren Führung des EASA-Chefs kann die 
Überregulierung der europäischen Allgemeinen Luftfahrt gestoppt und 
revidiert werden. Unter Patrick Ky hat sich zunächst die Einstellung der 
EASA gegenüber der Allgemeinen Luftfahrt nachdrücklich geändert. 
Hatte man als Verbandsvertreter zuvor oftmals den Eindruck, beim 
EASA-Management mit seinen Anliegen auf taube Ohren zu stoßen, 
so kann man heute feststellen, dass die EASA aufmerksam zuhört. 
Die EASA hat inzwischen gemeinsam mit den Branchenvertretern eine 
General Aviation Strategy entwickelt, die sich wirklich allen wichti-
gen Problemen stellt. Dabei wurden auch Lösungen erarbeitet, von 
denen wir in Europa bisher nur geträumt haben. Einige Beispiele: Die 
Regeln für eine drastisch vereinfachte IFR-Ausbildung entweder des 
Competency-Based IR oder des Enroute IR hilft vielen Piloten, sich diese 
wichtigen Fähigkeiten anzueignen und bringt den Flugschulen neue 
Schüler. Die vereinfachten Wartungsvorschriften für Flugzeuge bis zu-
nächst 1,2 Tonnen werden den Flugzeugeigentümern mehr Entschei-
dungsfreiheit einräumen und die Wartungskosten deutlich reduzieren.
Das Vertrauen der Jury in Patrick Ky beruht aber auch auf persönlicher 
Erfahrung. Ich kenne ihn seit fast 15 Jahren. Wir waren uns nicht 
immer einig, aber ich habe ihn stets als aufrichtig, streitbar, und 
politisch klug kennengelernt, zudem ist er mit einem trockenen Humor 
gesegnet. Er ist selbst Privatpilot, hat seine Lizenz jedoch als Familien-
vater und viel beschäftigter Manager verfallen lassen. Er ist der  
erste EASA-Chef, der je zu einer AERO kam und sich dort bei einer 
Podiumsdiskussionen offensiv der Kritik stellte. Der Strategiewechsel 
bei der EASA hat seinen Ursprung ganz wesentlich bei Patrick Ky. Es 
stimmt: Noch sind es vor allem Ankündigungen und Absichten. Doch 
die ersten Anzeichen einer konkreten Umsetzung sind zu erkennen. 
Deshalb soll die Verleihung des fliegermagazin Award nicht nur eine 
Auszeichnung sein, sondern auch ein Ansporn an Patrick Ky, die Allge-
meine Luftfahrt nicht zu vergessen. 2015 wird ein bedeutendes Jahr 
für den Kurswechsel in der EASA, und wir werden genau hinschauen, 
was sich in Köln und Brüssel entwickelt.

Michael Erb

Dank der Aufmerksamkeit unserer Leser wurden wir auf zwei 
Fehler im AOPA Safety Letter Nr. 18 hingewiesen. Diese beiden 
Fehler sind in der Online-Version (siehe www.aopa.de, Rubrik  
Publikationen) berichtigt worden. Seite 2, linke Spalte, grau unter-

legter Text zum Luftdruck, vierte und siebte Zeile: Anstelle von 
1.013.250 Pa muss es richtig heißen 101.325 Pa. Seite 7, rechte 
Spalte, vorletzter Absatz, Beispiel, achte Zeile: Anstelle von 2°C 
muss es -2°C heißen.

Fehlerberichtigung zum  
AOPA Safety Letter Nr. 18 „(FLUG-) HÖHEN“
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v.l.n.r. Dr. Michael Erb, AOPA-Germany, Patrick Ky, EASA
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SAFETY LETTER

Nr. 19, Juni 2015

NOTAM INhALT

NOTAM enthalten Informationen über zeitlich befristete 
Änderungen zum Luftfahrthandbuch (AIP), die von Be-
deutung für den Flugverkehr sind. Dies sind insbeson-
dere kurzfristige Änderungen oder Ergänzungen zum 
Betrieb von Flugplätzen, Navigationsanlagen, zu Luft-
räumen, Diensten, Flugsicherungs- und Flugverfahren 
sowie Hinweise auf unmittelbare Gefahren für den 
Flugverkehr. Da diese Änderungen oder Ergänzungen 
kurzfristig auftreten, können sie nicht über den normalen 
Ergänzungsdienst (Amendment Service) zum Luftfahrt-
handbuch oder anderen Luftfahrt Manuals publiziert 
werden, sondern werden über das extra dafür einge-
richtete weltweite feste Flugfernmeldenetz  AFTN (Aero-
nautical Fixed Telecommunication Network) verbreitet 
und den Luftfahrern im Rahmen der Flugberatung bei 
AIS als Pre-Flight Information Bulletin (PIB), heute je-
doch überwiegend durch das Homebriefing im Internet 
oder über Selfbriefing Stationen an Flugplätzen, zur 
Verfügung gestellt. 

NOTAM sollten, wenn möglich, mindestens 24 Stunden 
vor der zu erfolgenden Änderung aufgegeben werden. 
Das wird nicht immer möglich sein, insbesondere 
dann, wenn ein Ereignis unmittelbar eintritt, wie z. B. 
der Ausfall einer Navigationsanlage oder die längere 
Schließung eines Flugplatzes wegen eines Unfalls auf 
der Piste. Darüber hinaus sollten sie, soweit möglich, 
eine Angabe darüber enthalten, wie lange das NOTAM 
bzw. der darin beschriebene Zustand, gilt. Jedes NOTAM 
hat nur einen Gegenstand und nur einen Zustand dieses 
Gegenstands zum Inhalt.

Ein NOTAM trägt eine 4-stellige Nummer, die der Zäh-
lung der NOTAM seit Beginn eines Kalenderjahres ent-

NOTAM, Notice to Airmen, sind ein wich-
tiger Bestandteil jeder Flugvorbereitung, 
denn sie enthalten kurzfristige Änderungen, 
Einschränkungen oder Gefahrenhinweise zu 
Flugplätzen, Lufträumen, Navigationsanlagen 
und Flugsicherungsverfahren. Für einen VFR-
Piloten kann ein NOTAM über die Schließung 
eines Landeplatzes wegen einer Flugver-
anstaltung oder die kurzfristige Einrichtung 
eines Flugbeschränkungsgebietes entschei-
dend für die Durchführung des Fluges sein. 
Gleiches gilt für IFR-Piloten, die aufgrund 
des meist längeren Fluges, vielleicht sogar 
über Ländergrenzen hinweg, eine Fülle unter-
schiedlichster NOTAM beachten müssen.  
 
NOTAM sind weltweit in Englisch verfasst, 
meist mit Abkürzungen. Für die VFR-Luftfahrt 
gab es in Deutschland bislang einen besonde-
ren Service, die NOTAM wurden im Rahmen 
des VFReBulletins ins Deutsche übersetzt. 
Dieser Service wird im Laufe des Jahres 2015 
eingestellt werden. Ein Grund mehr sich  
mit Aufbau, Inhalt und den verwendeten  
englischen Abkürzungen von NOTAM zu  
beschäftigen.

NOTAM



spricht, gefolgt von einem Querstrich und der 2-stelligen 
Jahreszahl. Der Nummer vorangestellt ist ein Buchstabe, 
der u.a. auf die Art des Flugverkehrs (z. B. VFR, IFR), die 
Art der Verbreitung (z. B. national, international) oder auf 
GPS-Verfahren hinweist. Für Piloten haben diese Buch-
staben keine besondere Relevanz. Jedes NOTAM be-
zieht sich entweder auf einen Flugplatz oder ein Flug-
informationsgebiet (Flight Information Region, FIR), deren 
4-stellige ICAO-Kennung dem NOTAM zugeordnet ist. 

Die Angabe eines Datums erfolgt in der in der Luft-
fahrt üblichen Reihenfolge: Jahr, Monat, Tag, z. B. 
150529 oder 15/05/29 für 29. Mai 2015. Die Uhrzeit 
wird in UTC angegeben, es sei denn, eine andere 
Zeit, z. B. Lokalzeit, wird bewusst gewählt. In diesem 
Fall wird hinter der Zeitangabe die verwendete Zeitzone 
genannt. 

Meist werden Datum und Uhrzeit durch einen Zwischen-
raum getrennt dargestellt, sie können aber auch als ein 
Zahlenblock zusammengeschrieben werden, z. B. „FROM 
1503070615 TO 1503182350“, vom 07. März 2015 06:15 
UTC bis zum 18. März 2015, 23:50 UTC. 

In NOTAM verwendete Kennungen von Fluginformations-
gebieten (FIR) in Deutschland und Nachbarstaaten

Deutschland:
Bremen FIR EDWW 
Langen FIR EDGG 
München FIR EDMM 
Österreich:
Wien FIR LOVV 
Schweiz:
Switzerland FIR LSAS 
Frankreich:
Bordeaux FIR LFBB 
Brest LFRR 
Marseille FIR LFMM 
Paris FIR LFFF 
Reims FIR LFEE 
Belgien (Luxembourg):
Brussels FIR EBBU 
Niederlande:
Amsterdam FIR EHAA 
Dänemark:
Kobenhavn FIR EKDK 
Polen:
Warszawa FIR EPWW
Tschechien:
Praha FIR LKAA

NOTAM SPRAChE

NOTAM sind im Allgemeinen in englischer Sprache 
verfasst, insbesondere wenn sie für die internationale 
Verbreitung bestimmt sind. Während IFR-Piloten daran 
gewöhnt sind, nur englischsprachige NOTAM zu lesen, 
ist es für einige deutschsprachige VFR-Piloten, insbe-
sondere wenn sie ins oder im Ausland fliegen, sicher-
lich schon etwas schwieriger, alle englischen NOTAM-
Texte gleich auf Anhieb zu verstehen. 

Auch in Deutschland werden die NOTAM in englischer 
Sprache verfasst, für IFR wie für VFR. Allerdings hat die 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH bislang die den 
VFR-Flugbetrieb in Deutschland betreffenden NOTAM 
in die deutsche Sprache übersetzt und im VFReBulletin 
(www.dfs-ais.de) veröffentlicht. Dieser besondere Ser-
vice wird gemäß einer Pressemitteilung der DFS 
Deutsche Flugsicherung GmbH mit Ende der Flugsai-
son 2015 eingestellt werden. Damit stehen dann auch 
in Deutschland aufgegebene NOTAM nur noch aus-
schließlich in englischer Sprache zur Verfügung.

NOTAM-Texte sind in vielen Fällen kurz gehalten und 
verwenden meist gebräuchliche englische Luftfahrt- 
begriffe und Textbausteine sowie Abkürzungen, wie 
sie durch ICAO festgelegt und im Abkürzungsverzeich-
nis des Luftfahrthandbuchs AIP und AIP VFR oder an-
deren Flugmanuals veröffentlicht sind. Wer diese Ver-
zeichnisse nicht zur Hand hat, findet u. a. bei Skybrary 
von EUROCONTROL (www .skybrary.aero) das „Glos-
sary of Aeronautical Acronyms & Abbreviation“ und 
auch bei Wikipedia (www.de.wikipedia.org) unter „Ab-
kürzungen/Luftfahrt“ eine umfangreiche Liste aller Ab-
kürzungen.
 
Übrigens, Englische Abkürzungen oder englische Be-
griffe lassen sich mit Hilfe von Google meist leicht ins 
Deutsche übersetzen. Wer auf seinem Smartphone ein 
Englisch/Deutsch Lexikon als App installiert hat, hat es 
besonders einfach.

NOTAM LESEN

Die nachfolgenden „Lese-Beispiele“ von ausschließlich 
englischsprachigen NOTAM aus Deutschland und einigen 
Nachbarstaaten sind nach verschiedenen Sachverhalten 
sortiert. Sie decken bei weitem nicht alle möglichen 
Formen von NOTAM ab, sondern sollen lediglich zeigen, 
wie NOTAM zu lesen und zu verstehen sind.

NOTAM www.aopa.de



Auf spezielle NOTAM-Typen wie SNOWTAM (Räu-
mung bzw. Gefährdung durch Schnee an Flugplätzen) 
und ASHTAM (Warnung vor Vulkanausbrüchen und 
Aschewolken) wird nicht eingegangen, ebenso nicht 
auf NOTAM zur RAIM-Vorhersage (Receiver Autono-
mous Integrity Monitoring) für die Durchführung von 
GPS-Anflugverfahren.

NOTAM zu AIP-VERöFFENTLIChuNGEN

Kommt bei der regulären Veröffentlichung zum Luft-
fahrthandbuch AIP und AIP VFR ein gravierender, den 
Flugverkehr unmittelbar betreffender (Druck-) Fehler 
vor, so wird dieser ohne Zeitverzug durch ein entspre-
chendes NOTAM korrigiert bzw. bekannt gemacht. 
Darüber hinaus werden zu einigen AIP-Veröffent- 
lichungen (einschließlich Supplement/SUP) so genannte 
Trigger-NOTAM (Trigger = Auslöser) herausgegeben, 
um auf besondere Veröffentlichungen hinzuweisen, 
wie z. B. die Einführung neuer IFR-Verfahren, einer  
militärischen Übung oder einer besonderen Luftraum-
beschränkung. 

Beispiele: 

EPWW C0184/15
FROM 15/02/05 13:14 UNTIL 15/06/30 23:59 EST 
UPDATE INFORMATION.
- AIP POLAND PAGE ENR 2.1-19 POINT 4.1,
- AIP VFR POLAND PAGE VFR ENR 3.1-1 POINT 1,
-  MIL AIP POLAND PAGE MIL ENR 2.1.24 POINT 4.1,
READ: AIRSPACE CLASSIFICATION E.
INSTEAD OF: AIRSPACE CLASSIFICATION D.

Betrifft Warszawa FIR (EPWW), gültig vom 05. Februar 
2015, 13:14 UTC bis geschätzt (EST) 30. Juni 2015, 
23:59 UTC, AIP Poland, ENR 2.1-19, Punkt 4.1, AIP 
VFR, ENR 3.1-1, Punkt 1, Mil AIP, ENR 2.1.24, Punkt 4.1; 
der dort veröffentlichte Luftraum ist in Klasse E und 
nicht in Klasse D eingestuft.

EDDB D0023/15
FROM 15/05/02 00:01 UNTIL 15/05/16 23:59                    
TRIGGER NOTAM TO AIP SUP VFR 07/15 EFFECTIVE
16 APR 2015.
RENOVATION OF RWY NORTH (RWY 07L/25R) AT
BERLIN/SCHOENEFELD AIRPORT
FROM 02 MAY 2015.
CONSTRUCTION SECTIONS, VALID CLOSING TIMES,
CLSD AREAS AND THE ADAPTED GUIDANCE OF 

TAXIING TFC WILL BE PUBLISHED BY NOTAM.
DURING THE ENTIRE DURATION OF THE WORK,
RWY 07L/25R WILL BE CLSD FOR
TKOF AND LDG. FURTHER INFO AND CHARTS SEE
SUPPLEMENT.

Betrifft Flugplatz Berlin/Schönefeld (EDDB), gültig vom 02. Mai 
2015, 00:01 UTC bis 16. Mai 2015, 23:59 UTC, Hinweis (Trigger)  
auf das AIP VFR SUP 07/15 vom 16. April 2015, Sanierung der 
Nordpiste (07L/25R) am Flughafen Berlin/Schönefeld ab 02. Mai 
2015, die Bauabschnitte, die jeweils gültigen Sperrzeiten, die ge-
sperrten Bereiche, und die entsprechend angepasste Führung des 
Rollverkehrs werden durch NOTAM bekanntgemacht, während der 
gesamten Dauer der Bauarbeiten wird die Piste 07L/25R für Starts 
und Landungen geschlossen (CLSD), weitere Informationen und 
Karten siehe Supplement.  

NOTAM zu LuFTRÄuMEN 

Auch wenn Lufträume im Allgemeinen auf Dauer, zumin-
dest für einen langen Zeitraum, eingerichtet und damit 
im Luftfahrthandbuch AIP und auf den entsprechenden 
Luftfahrtkarten dargestellt sind, so gibt es immer wieder 
Gründe, warum Lufträume kurzfristig aktiviert oder de-
aktiviert, in ihren Ausmaßen geändert oder sogar vorüber-
gehend für einige Tage eingerichtet werden (müssen). 
Der unerlaubte Einflug in Lufträume, insbesondere in 
Flugbeschränkungsgebiete, führt nicht nur zu einer mög-
lichen oder tatsächlichen Gefährdung von anderen Luft-
verkehrsteilnehmern, sondern hat nach deutschem 
Luftrecht ggf. auch schwerwiegende Folgen für den 
Piloten. NOTAM zu Lufträumen sollten daher besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden. Unter Umständen 
wird es erforderlich, die durch Koordinaten beschriebe-
nen Eckpunkte eines Luftraums in eine Karte einzu-
zeichnen.

Beispiele: 

EDGG A2104/15
FROM 15/05/01 03:56 UNTIL 15/05/01 18:48                    
ED-R 112 SECTORS A+B (SENNE) ADDN ACTIVE AND
UPPER LIMIT RAISED.
GND UP TO 14000FT AMSL

Betrifft Langen FIR (EDGG), gültig am 01. Mai 2015 von 
03:56 bis 18:48 UTC, zusätzliche (ADDN) Aktivierung 
der Sektoren A und B des Flugbeschränkungsgebietes 
ED-R 112 (Senne) und Anhebung der Obergrenze auf 
14.000 ft AMSL.

NOTAM www.aopa.de
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EDWW E1025/15
FROM 15/04/21 09:00 UNTIL 15/06/03 22:00                    
APR 21-23 0900-1400 AND APR 28-30 0900-1400 AND
MAY 19 0800-1900 AND 
MAY 20 0800-1500 AND JUN 01-03 0600-2200
TEMPORARY RESTRICTED AREA ‚EUTIN‘ 
ESTABLISHED FOR MILITARY EXERCISE: 
540901N 0104232E – 540707N 0104803E  –  
540421N 0103904E – 535733N 0104043E  –  
535629N 0102648E – 535921N 0101643E  –  
540219N 0101446E – 540734N 0102721E  –  
540901N 0104232E. 
ALL FLIGHTS ARE PROHIBITED IN THE 
ABOVE-MENTIONED AREA EXCEPT FOR 
AIRCRAFT PARTICIPATING IN THE MILITARY 
EXERCISE. 
THE FLIGHT RESTRICTIONS SHALL NOT APPLY TO
STATE AIRCRAFT AND FLIGHTS ON RESCUE AND 
DISASTER CONTROL MISSIONS AFTER PRIOR 
PERMISSION FROM THE COMPETENT ATC UNIT. 
REQUESTS TO CROSS THE AREA CAN BE MADE VIA
RADIOTELEPHONY. 
GND UP TO 2500FT AGL

Betrifft Bremen FIR (EDWW), gültig vom 21. April 2015, 
09:00 UTC bis 03. Juni 2015, 22:00 UTC, Einrichtung 
eines zeitweilig reservierten Luftraums „Eutin“ für mi-
litärische Übungen in den mit geographischen Koordi-
naten beschriebenen Luftraum, vom Boden bis 2.500 ft 
AGL, zu folgenden Zeiten: 21. bis 23. April, 09:00  
bis 14:00 UTC, 28. bis 30. April , 09:00 bis 14:00 UTC, 
19. Mai, 08:00 bis 19:00 UTC, 20. Mai 08:00 bis 15:00 
UTC, 01. bis 03. Juni, 06:00 bis 22:00 UTC. Flüge in die-
sem Gebiet sind verboten, außer für an der militärischen 
Übung beteiligte Luftfahrzeuge. 

Die Flugbeschränkungen gelten nicht für Staatsflüge 
und für Such- und Rettungsflüge, sofern eine vorherige 
Genehmigung (Prior Permission) der zuständigen Flug-
verkehrskontrollstelle eingeholt worden ist. Anfragen 
zum Durchflug können über Sprechfunk erfolgen.  

EDRZ C1111/15
FROM 15/04/13 08:27 UNTIL 15/06/30 09:25 EST
ZWEIBRUECKEN CTR DEACTIVATED.

Betrifft Flugplatz Zweibrücken (EDRZ), gültig vom  
13. April 2015, 08:27 UTC bis voraussichtlich (EST)  
30. Juni 2015, 09:25 UTC, Deaktivierung der Kontroll-
zone (CTR) Zweibrücken.

LFOB B2031/15
BEAUVAIS CTR AND TMA HOURS OF ACTIVITY: 
0500-2100

Betrifft Flugplatz Beauvais Tille (LFOB), Beauvais Kon-
trollzone (CTR) und Beauvais Nahverkehrsbereich (TMA) 
sind aktiv von 05:00 bis 21:00 UTC.  

NOTAM zu NAVIGATIONSEINRIChTuNGEN

Navigationsanlagen können für einige Zeit komplett 
ausfallen oder gestört sein, eine Frequenz kann geän-
dert werden oder eine Anlage geht in Betrieb. Das alles 
können Gründe für die Herausgabe von NOTAM sein.
 
Auch wenn der Ausfall oder die Störung einer Navigati-
onsanlage bei Ausrüstung des Luftfahrzeuges mit GPS 
vielleicht nicht mehr unbedingt zum Verlust der Naviga-
tion führt, so sind NOTAM zu Navigationsanlagen, ein-
schließlich Peiler, weiterhin aufmerksam zu lesen, denn 
in vielen Fällen sind Verfahren, insbesondere IFR-Ver-
fahren mit diesen Anlagen festgelegt. 

Beispiele:

EDSB C0638/15 
FROM 15/03/02 12:42 UNTIL 15/05/11 23:59 VDF OUT
OF SERVICE.

Betrifft Flugplatz Karlsruhe/Baden-Baden (EDSB), in der 
Zeit vom 02. März 2015 12.42 UTC bis 11. Juni 2015, 
23.59 UTC ist der Peiler (VDF, VHF Direction Finder) am 
Flugplatz außer Betrieb.

ETHL M0400/15
FROM 15/03/27 09:00 UNTIL 15/06/22 06:00                    
SAT 0600-MON 0600
AD ETHL: LAUPHEIM NDB LUP 407.0KHZ ON TEST.

Betrifft Flugplatz Laupheim (ETHL), in der Zeit vom  
27. März 2015, 09:00 UTC bis 22. Juni 2015, 06:00 UTC 
befindet sich Laupheim NDB (LUP) mit der Frequenz 
407,0 kHz im Testbetrieb (kann also für die Navigation 
nicht genutzt werden).  

EDWW A1687/15
FROM 15/04/02 12:16 UNTIL 15/07/31 23:59 EST  
MICHAELSDORF DVOR MIC 112.20 LIMITED. 
DO NOT USE FOLLOWING RADIALS: 
007, 155 AND 182.
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Betrifft Bremen FIR (EDWW), in der Zeit vom 02. April 
2015, 12:16 UTC bis voraussichtlich (EST) 31. Juli 2015, 
23:59 UTC 06:00 UTC ist Michaelsdorf DVOR (MIC) mit 
der Frequenz 112,20 (MHz) beschränkt nutzbar, die 
Radiale 007, 155 und 182 sollen nicht genutzt werden.  

NOTAM zu FLuGPLÄTzEN

Flugplätze, insbesondere große Verkehrsflughäfen, 
unterliegen vielen kurzfristigen Veränderungen, die den 
Flugverkehr beeinflussen bzw. stören können und meist 
daher mit NOTAM veröffentlicht werden müssen. Vor 
einem Flug zu einem (oder von einem) Flughafen sind 
eventuelle NOTAM unbedingt zu studieren, damit es 
beim Rollen nicht zu Überraschungen, im schlimmsten 
Fall zu Rollschäden kommt. 

Beispiele:

EDQM C0963/15
FROM 15/04/07 00:00 UNTIL 15/06/21 23:59                    
AD PPR +491728577542.

Betrifft Flugplatz Hof (EDQM), gültig vom 07. April 2015, 
00:00 UTC bis 21. Juni 2015, 23:59 UTC, Flugplatz (AD), 
vorherige Genehmigung erforderlich (PPR) unter der 
angegebenen Telefonnummer. 

EDDF A2369/15
FROM 15/05/04 05:00 UNTIL 15/05/04 16:00  
RWY 07C/25C WIP IN MNM DIST OF 75M FROM RCL
BTN TWY M6 AND R-EAST.

Betrifft Flugplatz Frankfurt (EDDF), gültig am 04. Mai 
2015 von 05:00 UTC bis 16:00 UTC, Durchführung von 
Arbeiten (WIP) entlang der Piste 07C/25C in einem Ab-
stand von mindestens 75 m von der Pistenmittellinie 
(RCL) zwischen den Rollwegen M6 und R-East.

EBKT A2825/14 
1412310732 1512312359 EST DUE TO UNEVENNESS 
ALONG TWY D, TAXI AT SLOWEST SPEED POSSIBLE.

Betrifft Flugplatz Kortrijk (EBKT), gültig vom 31. Dezem-
ber 2014, 07:32 UTC bis voraussichtlich (EST) 31. De-
zember 2015, 23:59 UTC, aufgrund von Unebenheiten 
entlang des Rollweges D ist mit der geringstmöglichen 
Geschwindigkeit zu rollen.   

NOTAM zu FLuGSIChERuNGS- 
EINRIChTuNGEN

Auch Flugsicherungseinrichtungen, wie z. B. Radaranla-
gen oder Sendemasten können ausfallen oder gestört 
werden, Sprechfunkfrequenzen können sich ändern, 
ebenso Betriebszeiten. Meist haben diese Störungen 
oder kurzfristigen Änderungen unmittelbaren Einfluss 
auf die Durchführung des Flugverkehrs und müssen 
daher als NOTAM der Luftfahrt sofort bekanntgemacht 
werden.

Beispiele:

EPKK A1636/15
FROM 15/04/16 05:30 UNTIL 15/07/16 23:59 EST 
DUE TO UNSERVICEABILITY PSR AND MSSR 
KRAKOW, FLIGHTS WITHOUT TRANSPONDER
WITHIN LTMA KRAKOW SECTOR A ARE PROHIBITED.

Betrifft Krakow (EPKK), gültig vom 16. April 2015, 05:30 
UTC bis voraussichtlich (EST) 16. Juli 2015, 23:59 UTC, 
wegen des Ausfalls von Primärradar (Primary Surveil-
lance Radar, PSR) und Monopuls-Sekundärradar (Mono-
pulse Secondary Surveillance Radar, MSSR) sind Flüge 
ohne Transponder innerhalb des Nahverkehrsbereichs 
Krakow (LTMA), Sektor A verboten. 

LSAS A0138/15
FROM 15/04/20 06:00 UNTIL 15/05/08 23:00 
REDUCED RADIO COVERAGE SOUTH OF LINE 
AD LSMM-LSZE BLW FL200 MAY BE EXPECTED FOR
ZURICH INFORMATION 124.700 AND 126.225, 
SWISS RADAR 128.050 AND 133.050, 
ZURICH DELTA 119.225.

Betriff Zürich FIR (LSAS), unterhalb (BLW) Flugfläche 
200 südlich einer Linie der Flugplätze LSMM und LSZE 
kann eine reduzierte Funküberdeckung für die Frequen-
zen Zürich Information 124,700 und 126,225, Swiss 
Radar 128,050 und 133,050 und Zürich Delta 119,225 
auftreten. 

ESGT B0982/15
1505140000 1505172359
AERODROME CONTROL TOWER (TWR) HOURS OF 
OPS/SERVICE THU 0900-1030, FRI-SAT CLSD, SUN
1130-1815

Betrifft Flugplatz Trollhatten-Vanersborg (ESGT), gültig vom 
14. Mai 2015, 00:00 UTC bis 17. Mai 2015, 23:59 UTC, 
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für die Flugplatzkontrolle (TWR) gelten die Betriebszei-
ten Donnerstag von 09:00 UTC bis 10:30 UTC, Freitag 
und Samstag geschlossen, Sonntag von 11:30 UTC bis 
18:15 UTC.

NOTAM zu hINDERNISSEN

Hindernisse, vor allem die Errichtung neuer Sendemaste 
und Windkraftanlagen, aber auch die vorübergehende 
Aufstellung eines hohen Krans in Flugplatznähe sind 
Anlass für die Herausgabe von NOTAM. 

Beispiele:

EDTB E1012/15
FROM 15/04/09 06:05 UNTIL 15/07/08 06:05 EST 
CRANE ERECTED AT BADEN-OOS 484717N 0081102E. 
ELEV 515FT/113FT AGL.

Betrifft Flugplatz Baden-Oos (EDTB), gültig vom  
09. April 2015, 06:05 UTC bis voraussichtlich (EST)  
08. Juli 2015, 06:05 UTC, Errichtung eines Krans am 
Flugplatz (Angabe mit geographischen Koordinaten), 
mit einer Höhe von 515 ft über MSL bzw. 113 ft über 
GND.

EDGG F1062/15
FROM 15/03/28 06:00 UNTIL 15/06/30 06:00 EST                
WIND MEASURING MAST AT IMMENDINGEN 
475741N 0084024E,
3294FT AMSL/328FT AGL, CABLE ANCHORED. 
POORLY VISIBLE AT NIGHT FOR NVG-PILOTS DUE 
TO ILLUMINATED BY RED LEDS.

Betrifft Langen FIR (EDGG), gültig vom 28. März 2015, 
06:00 UTC bis voraussichtlich (EST) 30. Juni 2015, 
06:00 UTC, Errichtung eines Mastes zur Windmessung 
in Immendingen (Angabe mit geographischen Koordi-
naten), mit einer Höhe von 3.294 ft über MSL bzw. 328 ft 
über GND, Mastverankerung mit Kabel, bei Nacht für 
Piloten wegen der Beleuchtung durch rote LED-Lam-
pen schlecht zu sehen.

NOTAM zu BESONDEREN AKTIVITÄTEN 

Vor allem im unteren Luftraum findet immer wieder 
eine Reihe von Aktivitäten statt, die zur Sicherheit aller 
Luftverkehrsteilnehmer vorher angemeldet und veröf-
fentlicht werden müssen, meist aufgrund der Kürze der 

Zeit als NOTAM. Solche besonderen Aktivitäten sind 
z. B. Kunstflüge, Fallschirmabsprünge, Flugtage, Spren-
gungen und Gasaustritte. 

Beispiele: 

EDMM F6307/14
FROM 14/11/21 08:59 UNTIL 14/12/28 15:16
FRI 1400-SS, SAT SUN AND DEC 25 26 SR-SS
PJE IN VMC 1NM RADIUS CENTERED AT PSN
480100N 0103700E BAD WOERISHOFEN-NORD
(14.5NM E ALLGAEU NDB ALG).
GND UP TO FL100

Betrifft München FIR (EDMM), gültig vom 21. November 
2014, 08:59 UTC bis 28.Dezember 2014, 15:16 UTC, 
Freitag 14:00 UTC bis Sonnenuntergang, Samstag, 
Sonntag und 25. und 26. Dezember von Sonnenaufgang 
bis Sonnenuntergang, Fallschirmspringen (PJE) in Sicht-
wetterbedingungen (VMC) in 1 NM Radius um angege-
bene geographische Koordinate, Bad Wörishofen-Nord 
(14,5 NM östlich von NDB Allgäu/ALG), vom Boden bis 
Flugfläche 100.

EDWW E1221/15
FROM 15/05/05 08:00 UNTIL 15/05/05 09:00                    
OVERFLYING PROHIBITED FOR ALL TFC 0.3NM 
RADIUS CENTERED AT PSN
520129N 0130215E (16NM NNW HOLZDORF 
NDB HOZ) DUE TO DEMOLITION OF EXPLOSIVES 
NEAR JUTERBOG. 
GND UP TO 1600FT AMSL

Betrifft Bremen FIR (EDWW), gültig am 05. Mai 2015, 
von 08:00 UTC bis 09:00 UTC, Überflugverbot für jeden 
Verkehr (ALL TFC) im Radius von 0,3 NM um die ange-
gebene geographische Koordinate (16 NM Nordnord-
west von NDB Holzdorf/HOZ) wegen Zerstörung von 
Sprengstoffen nahe Jüterbog, vom Boden bis 1.600 ft 
AMSL. 

EDGG A1324/15
FROM 15/05/02 07:00 UNTIL 15/05/03 17:00                    
DAILY 0700-1700
ASCENT OF UNCONTROLLED ROCKETS WILL TAKE 
PLACE IN VMC 1NM AROUND
511621N 0073914E GROSSENDRESCHEID, 
(11NM NW GERMINGHAUSEN DVOR/DME GMH).
SFC UP TO 8300FT AMSL
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Betrifft Langen FIR (EDGG), gültig vom 02. Mai 2015, 
07:00 UTC bis 03. Mai 2015, 17:00 UTC, täglich von 
07:00 bis 17:00 UTC, Aufstieg von unkontrollierbaren 
Raketen bei Sichtwetterbedingungen (VMC), im Radius 
von 1 NM um die angegebene geographische Koordi-
nate, Großendrescheid (11 NM Nordwest DVOR/DME 
Germinghausen/GMH), vom Boden bis 8.300 ft AMSL. 

EDMM E0394/15
FROM 15/03/28 09:00 UNTIL 15/06/27 19:21 SAT SUN
0900-SS, APR 03 06 0900-SS, MAY 01 14 25 0900-SS, 
JUN 04 0900-SS
SPECIAL ACTIVITY AREA ESTABLISHED FOR 
AEROBATICS RADIUS 1NM CENTERED AT 482840N
0110812E (GLIDERSITE AICHACH), (6 NM S WALDA
DVOR/DME WLD). INFO ABOUT ACT USE AVBL VIA 
MUENCHEN FIS.
GND UP TO 5500FT AMSL

Betrifft München FIR (EDMM), gültig vom 28. März 
2015, 09:00 UTC bis 27. Juni 2015, 19:21 UTC, am 
Samstag und Sonntag von 09:00 UTC bis Sonnenunter-
gang, am 03. und 06. April von 09:00 UTC bis Sonnen-
untergang, am 01., 14., 25. Mai von 09:00 UTC bis 
Sonnenuntergang, am 04. Juni von 09:00 UTC bis Son-
nenuntergang, Einrichtung eines Gebietes mit beson-
deren Aktivitäten im Radius von 1 NM um die angege-
bene geographische Koordinate des Segelfluggeländes 
Aichach, 6 NM südlich von DVOR/DME Walda (WLD) 
gelegen, Informationen über Betrieb (ACT) stehen zur 
Verfügung (AVBL) bei München Fluginformation, Höhe 
des Gebietes von Boden bis 5.500 ft AMSL. 

NOTAM BRIEFING

Ein NOTAM-Briefing vor dem Flug findet heute in vie-
len Fällen als so genanntes Home-Briefing online statt. 
Eine persönliche Beratung anhand eines ausgedruckten 
Pre-Flight Bulletins (PIB), das alle NOTAM für einen 
Flug enthält, gibt es in vielen europäischen Ländern 
nicht mehr. In Deutschland kann man sich über das 
AIS-C in Frankfurt weiterhin eine persönliche Beratung 
am Telefon einholen und das Pre-Flight Bulletin als Fax 
oder Email zusenden lassen. Aber alle NOTAM, VFR 
wie IFR, für Deutschland wie auch für das benachbarte 
Ausland, lassen sich auch bequem über das AIS Portal 
(www.dfs-ais.de) online beziehen. 

Wie immer man es macht, ein NOTAM-Briefing vor 
einem Flug muss sein, sowohl für den Start- und Ziel-

flugplatz als auch für den Ausweichflugplatz, und natür-
lich für die Strecke. Am besten druckt man sich die 
NOTAM-Übersicht aus, markiert die zu beachtenden 
NOTAM und nimmt dann alles mit ins Flugzeug. 

Wer ins Ausland fliegt, sollte sich vorab informieren, 
unter welchem Online-Account man NOTAM einsehen 
kann oder an welchen Flugplätzen Selfbriefing-Statio-
nen vorhanden sind. Diese Selfbriefing-Stationen sind 
meist an das gleiche nationale AIS-System angeschlos-
sen, dass man auch online über seinen eigenen Laptop 
oder Tablet-PC erreichen kann. Einige Briefing-Systeme 
verlangen eine erstmalige Registrierung (mit Pass-
wort), wie übrigens auch das der DFS. 

Bei der Suche nach den entsprechenden AIS-Internet-
adressen hilft EUROCONTROL weiter mit „AIS by State“: 
www.eurocontrol.int/articles/ais-online

Internetadressen für AIS/NOTAM-Briefing

Österreich/Austro Control:
www.homebriefing.com

Schweiz/Skyguide:
www.skybriefing.com

Frankreich/SIA:
www.sia.aviation-civile.gouv.fr

Luxembourg und Belgien/Belgocontrol:
www.belgocontrol.be/belgoweb/publishing.nsf

Niederlande/LVNL:
www.ais-netherlands.nl

Dänemark/Naviair 
www.briefing.naviair.dk/notam

Polen:
www.ais.pansa.pl

Tschechien:
www.ans.cz

Darüber hinaus bietet EUROCONTROL mit der EAD 
European AIS Database (www.ead.eurocontrol.int) den 
Zugriff auf europäische NOTAM.  Auch hier ist eine erst-
malige (kostenlose) Registrierung erforderlich.  Übrigens, 
in der EAD stehen auch alle europäischen Luftfahrt-
handbücher zur Verfügung.
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A 
ABM Querab (Abeam)
ABN Flugplatzleuchtfeuer  
(Aerodrome Beacon)

ACC Bezirkskontrolle  
(Area Control Centre)

ACFT Luftfahrzeug (Aircraft)
ACT In Betrieb (Active)
AD Flugplatz (Aerodrome)
ADDN Zusätzlich (Additional)
AGL Über Grund (Above Ground Level)
AIP Luftfahrthandbuch  
(Aeronautical Information Publication)

ALT Höhe über Meer, Flughöhe (Altitude)
ALTN Ausweichflugplatz  
(Alternate Aerodrome)

AMDT Berichtigung (Amendment)
AMSL Über mittlerem Meeresspiegel 
(Above Mean Sea Level)

APCh Anflug (Approach)
APP Anflugkontrolle (Approach Control)
APR April 
APRX Ungefähr (Approximately)
ARP Flugplatzbezugspunkt  
(Aerodrome Reference Point)

ASDA Verfügbare Startabbruchstrecke 
(Accelerate Stop Distance Available)

ASPh Asphalt
ATC Flugverkehrskontrolle  
(Air Traffic Control)

ATTN Achtung (Attention)
ATz Flugplatzverkehrszone  
(Aerodrome Traffic Zone)

AuG August 
AVBL Verfügbar (Available)

B
B Blau (Blue)
BDRY Grenze (Boundary)
BLW Unter (Below)
BTN Zwischen (Between)

C
CLSD Geschlossen (Closed)
CONC Beton (Concrete)
CONST Bau, gebaut  
(Construction, Constructed)

CONT Fortsetzen, fortgesetzt  
(Continue, Continued)

CTA Kontrollbezirk (Control Area)
CTR Kontrollzone (Control zone)
CuST Zoll (Customs)
CWY Freifläche (Clearway)

D
DCT Direkt (Direct)
DEC Dezember (December)
DEST Bestimmungsort (Destination)
DIST Entfernung (Distance)

E
E Ost (East)
ELEV Ortshöhe über Meer (Elevation)
ENE Ostnordost (East-Northeast)
ESE Ostsüdost (East-Southeast)
EST Schätzung, geschätzt  
(Estimate, estimated)

EXC Ausgenommen (Except)

F
FEB Februar (February)
FIR Fluginformationsgebiet  
(Flight Information Region)

FIS Fluginformationsdienst  
(Flight Information Service)

FL Flugfläche (Flight level)
FLT Flug (Flight)
FREQ Frequenz (Frequency)
FRI Freitag (Friday)
FT Fuß (Feet)

G
G Grün (Green)
GLD Segelflugzeug (Glider)
GND Grund (Ground)

h
h24 Ununterbrochener Betrieb bei Tag und 
Nacht (Continuous day and night service)

hEL Hubschrauber (Helicopter)
hGT Höhe, Höhe über  
(Height or height above)

hOL Feiertag (Holiday)
hR Stunden (Hours)
hX keine festgelegte Betriebszeit  
(No specific working hours)

I
IFR Instrumentenflugregeln  
(Instrument Flight Rules)

INOP Außer Betrieb, ausgefallen  
(Inoperative)

INTST Intensität (Intensity)

J
JAN Januar (January)
JuL Juli (July)
JuN Juni (June)

L
LAT Geogr. Breite (Latitude)
LCA Lokal, Ort, örtlich, gelegen  
(Local, location, locally, located)

LDA Verfügbare Landestrecke  
(Landing Distance Available)

LDG Landung (Landing)
LGTD Beleuchtet (Lighted)
LIh Hochleistungsbefeuerung  
(Light Intensity High)

LIL Niederleistungsbefeuerung  
(Light Intensity Low)

LONG Geogr. Länge (Longitude)

M
MAR März (March)
MAY Mai (May)
MIL Militärisch (Military)
MIN Minute(n) (Minute(s))
MNM Mindest- (Minimum)
MON Montag (Monday)
MSL Mittlerer Meeresspiegel  
(Mean Sea Level)

N
N Nord (North)
NE Nordost (Northeast)
NGT Nacht (Night)
NM Seemeile(n) (Nautical Mile(s))
NNE Nordnordost (North-Northeast)
NNW Nordnordwest (North-Northwest)
NOV November 
NW Nordwest (Northwest)

O
OBST Hindernis (Obstacle)
OCNL Gelegentlich (Occasionally)
OCT Oktober (October)
OPN Offen, Öffnung (Open, Opening)
OPR Halter, in Betrieb (Operator, Operating)
OPS Betrieb (Operations)
O/R Auf Anforderung (On Request)

P
PERM Dauernd (Permanent)
PJE Fallschirmabsprungübung  
(Parachute Jumping Exercise)

PPR Vorherige Genehmigung erforderlich 
(Prior Permission Required)

PSN Standort (Position)

R
R Rot (Red)
RCL Pistenmittellinie (Runway Centre Line)
REF Bezugnahme auf ... (Reference to ...)
RMz Gebiet mit Funkkommunikationspflicht 
(Radio Mandatory Zone)

RWY Piste (Runway)

S
S Süd (South)
SAP Sobald wie möglich  
(As soon as possible)

SAT Samstag (Saturday)
SE Südost (Southeast)
SEP September 
SFC Oberfläche, Boden (Surface)
SR Sonnenaufgang (Sunrise)
SS Sonnenuntergang (Sunset)

SSE Südsüdost (South-Southeast)
SSW Südsüdwest (South-Southwest)
SuN Sonntag (Sunday)
SVCBL Benutzbar, einsatzbereit  
(Serviceable)

SW Südwest (Southwest)
SWY Stoppbahn (Stopway)

T
TDz Aufsetzzone (Touchdown Zone)
ThR Schwelle (Threshold)
Thu Donnerstag (Thursday)
TIL Bis (Until)
TKOF Start (Take-off)
TMA Nahverkehrsbereich  
(Terminal Control Area)

TMz Gebiet mit vorgeschriebener Transpon-
derschaltung (Transponder Mandatory Zone)

TODA Verfügbare Startstrecke  
(Take-off distance available)

TORA Verfügbare Startlaufstrecke  
(Take-off run available)

TRA Zeitweilig reservierter Luftraum  
(Temporary reserved airspace)

TuE Dienstag (Tuesday)
TWR Platzkontrolle  
(Aerodrome control tower)

TWY Rollbahn (Taxiway)

u 
uFN Bis auf weiteres (Until Further Notice)
uNL Unbegrenzt (Unlimited)
u/S Unbrauchbar (Unserviceable)
uTC Koordinierte Weltzeit  
(Co-ordinated Universal Time)

V 
VDF UKW-Peilstelle  
(VHF Direction finding station)

VFR Sichtflugregeln (Visual Flight Rules)
VIS Sicht (Visibility)
VMC Sichtwetterbedingungen  
(Visual Meteorological Conditions)

W
W West
W Weiß (White)
WED Mittwoch (Wednesday)
WEF Mit Wirkung vom (With Effect From)
WIE Mit sofortiger Wirkung  
(With Immediate Effect)

WIP Durchführung von Arbeiten  
(Work In Progress)

WNW Westnordwest (West-Northwest)

Y
Y Gelb (Yellow)

z
z Zulu
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AOPA-Germany e.V.
Außerhalb 27 / Flugplatz
63329 Egelsbach

www.aopa.de
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AOPA-Seeflugtraining 2015 am Ostseeflughafen 
Stralsund-Barth (EDBH)

Dieses Jahr findet das AOPA Seeflugtraining am Ostseeflughafen Stralsund-Barth 
(EDBH) statt. Barth ist die ideale Ausgangsbasis für ausgedehnte Flüge über die 
Nord- und Ostsee.

Wir sprechen mit diesem Training alle Piloten der Allgemeinen Luftfahrt an, die die 
Eigenheiten und Anforderungen des Fliegens über große Wasserflächen verstehen 
und richtig damit umgehen möchten: Die Interpretation des Umfeldes mit der 
notwendigen Unterstützung durch die Fluglage- und Navigationsinstrumente, die 
richtige Flugvorbereitung, das Wetter, die Sicherheitsausrüstung und das Verhalten 
im Notfall, der hoffentlich nie eintritt.
Jedem Flugzeug wird ein Fluglehrer zugeteilt. Im Rahmen des Trainingscamps 
können auch Proficiency Checks für SEP, MEP und FI sowie Sprachprüfungen abge-
legt werden.

Die Teilnahme am Trainingscamp ist mit dem eigenen Flugzeug möglich. Details 
zum Programmablauf und Hinweise zu Übernachtungsmöglichkeiten gehen den Teil-
nehmern nach Anmeldung zu.

Datum: 25. – 28.06.2015
Ort: Flugplatz Stralsund-Barth

Teilnahmegebühr:
AOPA-Mitglieder: 200 €
Nichtmitglieder: 300 €
Fluglehrerstunde: 40 €

Anmeldeschluss: 15.06.2015
Anmeldeformular: Seite 27
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IFR

VFR

Elevate your flying.
CAVOK or LIFR, we’ve got you covered with our mobile apps.

Mobile FliteDeck

• Europe IFR coverage now only 535,50€/year. 

(Single install navigation services for iPad®)

Mobile FliteDeck VFR

• New v2.0 includes innovative graphical weather forecasting.

Visit jeppesen.com/mobile5 for more information.

Anzeige
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Die Kombination aus qualifizierter fliege-
rischer Weiterbildung und harmonischem 
Fliegerurlaub in Niederbayern wissen 
unsere Teilnehmer seit über 30 Jahren 
zu schätzen. Machen auch Sie mit! 

Kursangebot

Die unten aufgeführten Kursinhalte 
von Basic und Advanced können natürlich mit Ihrem Fluglehrer ganz indivi-
duell auf Ihre Fähigkeiten und Bedürfnisse angepasst werden. Was hätten 
Sie gerne? Wir machen es möglich! 

BRIEFInG 
Jeden Morgen vor Beginn des Flugbetriebs werden Wetter und Abläufe besprochen. 
Obligatorisch für alle, die an diesem Tag fliegen möchten.

PRAxISAnGEBOT
Grundlagentraining / Basic (BAS)
Schwerpunkt sind die Grundlagen. Trainiert werden der Gebrauch von Checklisten, 
Kurzstart und -landung, Ziel- und Außenlandeübungen, der Anflug auf große Flughäfen 
und vieles mehr.
Aufbautraining / Advanced (ADV)
Wir bieten das Fliegen „unter der Haube”, GCA-, ILS-, NON GYRO-Approaches,  
CVFR-Refreshertraining und vieles mehr. 
Alpeneinweisung (ALP)
Erfahrene Fluglehrer zeigen Ihnen nicht nur die Schönheit des Alpenfliegens, sondern 
auch die damit verbunden Risiken und wie sie sicher minimiert werden können. Lan-
dungen auf Alpenflugplätzen sind ein besonderes Highlight.
Emergency Procedure Training (EPT)
Einweisung in ungewöhnliche Fluglagen auf einer Kunstflugmaschine. 
IFR-Check
Ist für 1- und 2-motorige Flugzeuge mit einem Sachverständigen möglich.
nachtflug (nGT)
An einem Abend mit passendem Wetter führen wir den traditionellen Nachtflug 
durch. Die Strecken und Modalitäten werden jeweils kurzfristig festgelegt. 
Simulatortraining (SIM) 
Es stehen Flight Training Devices (FTD) mit Garmin 430W (WAAS-fähig) / 1000 zur Ver-
fügung, um am Boden ohne Stress und kostengünstig den Flug nach Instrumenten 
und Funknavigation üben zu können.
Pinch-Hitter (PCH)
Für den/die Piloten-Partner/in als Notfalltraining vorgesehen. Der Kurs umfasst den 
Umgang mit dem Flugzeug am Boden und in der Luft, Grundlagen der Navigation, 
Starten und Landen, etc. 

Auf dem Anmeldeformular kreuzen Sie bitte alle gewünschten Kurse an und setzen 
Sie Prioritäten. Wir versuchen, alle Wünsche zu berücksichtigen.

Datum: 06. – 09.08.2015
Ort: Flugplatz Eggenfelden

Teilnahmegebühr:
AOPA-Mitglieder: 200 €
Nichtmitglieder: 300 €
Fluglehrerstunde: 40 €
Ferrypauschale für Charterer: 190 €
zzgl. Fluggebühren

Anmeldeschluss: 06.07.2015
Anmeldeformular: Seite 27

Unterkunft
Unterkünfte sind in und um Eggenfelden ausreichend 
vorhanden, werden jedoch nicht durch die AOPA orga-
nisiert. Die Preise wurden uns wie folgt genannt (ohne 
Gewähr). 

Bitte reservieren Sie möglichst frühzeitig direkt unter 
den angegebenen Telefonnummern.

Auf dem Flugplatzgelände kann gegen eine Gebühr 
von 6 EUR/Tag pro Wohnwagen/Zelt gecampt werden.  
Duschen sind am Campingplatz vorhanden.

Alle Angaben ohne Gewähr.
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In der Teilnahmegebühr enthalten sind: 
Theoretische Unterlagen für die Kurse ALP, 
ADV und BAS (sofern gebucht), Shuttle-
Service morgens vom Hotel zum Flugplatz 
und abends retour und das Abschlussbuffet.

37. AOPA-Trainingscamp in Eggenfelden –
ausgerichtet von AOPA D-A-CH

hotel Bachmeier
08721 9710-0
EZ 56 EUR, DZ 88 EUR

Pension Alram-hof
08721 6398
EZ 40 EUR, DZ 62 EUR

hotel Garni Leitl
08721 5078720
EZ: 44 EUR, DZ 69 EUR

Familie Schmideder
08721 8365
p.P. 20 EUR

Bacchus-Stubn
08721 507472
EZ 42 EUR, DZ 65 EUR
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Sea Survival Training – Überleben auf See

Wir freuen uns, Ihnen in Zusammenarbeit mit dem Maritimen Kompetenzzentrum in 
Elsfleth wieder unseren beliebten Sea Survival-Lehrgang anbieten zu können. Der 
Lehrgang vermittelt Methoden der Selbstrettung aus einem notgewasserten Luft-
fahrzeug und trainiert deren sichere Beherrschung. 

Der Lehrgang beginnt am Freitagmittag mit einer umfassenden theoretischen Einwei-
sung in die Gefahren, die notgewasserten Piloten drohen. Am Samstag folgt dann 
die Praxis in der Wasserübungshalle, in der verschiedene Wellentypen, Wind, Regen 
und Dunkelheit simuliert werden können. Die Teilnehmer trainieren mit Schwimm-
westen, Rettungsinseln und Signalgeräten. Höhepunkt ist der Ausstieg aus einem 
Cockpit-Simulator unter Wasser.

Sea Survival ist eine Veranstaltung, die nicht nur sehr lehrreich ist und Ihr Leben 
retten kann, sondern auch noch jede Menge Spaß macht. Eine Investition, die sich 
für alle lohnt, die öfter über offenes Wasser fliegen und wissen wollen was zu tun 
ist, wenn der Propeller plötzlich stehen bleibt.

Es besteht die Möglichkeit zur Übernachtung im Schulinternat des MARIKOM auf 
dem Campus.

Datum: 23. + 24.10.2015

Ort: Elsfleth

AOPA-Mitglieder: 580 €

Nichtmitglieder: 750 €

Anmeldeschluss: 20.09.2015

Anmeldeformular: Seite 27
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Viele bekannte aber auch jede Menge neue Gesichter der 
„AOPA-Germany“ durfte das Kampfhubschrauberregiment 36 
„KuRhESSEN“ in Fritzlar in diesem Jahr begrüßen.
Mit insgesamt 33 angemeldeten Luftfahrzeugen, und am 
Ende 56 Teilnehmern, davon 18 Fluglehrern, war es das 
größte Camp der letzten fünf Jahre. Die vorhandenen Abstell-
flächen am Flugplatz in Fritzlar wurden komplett ausgenutzt.

Ausbildungsschwerpunkte für das Camp in Fritzlar waren, wie be-
reits in den Jahren davor, vor allem die Übungen vorhandener 
Radaranflugverfahren, hier hauptsächlich Präzisionsradaranflüge 
(PAR) sowie NDB-Anflüge, die es in der zivilen Luftfahrt so nicht 
(mehr) gibt, aber auch Towerplatzrunden, Überlandflüge und der 
Nachtflug.

Jubiläumscamp in Fritzlar
Bereits zum 5. Mal fand vom 22.04. – 26.04.2015 das AOPA Trainingscamp 
am Heeresflugplatz in Fritzlar statt.
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33 Stunden hatten die Teilnehmer insgesamt an den drei Flugtagen 
von Donnerstag bis Samstag Zeit für ihre Vorhaben, und haben diese, 
dank des recht guten Wetters, auch voll genutzt.
376 Flugbewegungen sowie 131 PAR Anflüge konnten die Flug-
verkehrskontrolloffiziere der Radaranflugkontrollstelle Fritzlar ver-
zeichnen.

Neben dem fliegerischen Programm, waren auch Vertreter der Firmen 
Jeppesen und Garmin, sowie der Deutschen Flugsicherung an-
wesend, stellten ihre Produkte vor oder hielten Vorträge zum Thema 
Flugsicherheit, um die Piloten diesbezüglich zu sensibilisieren und 
nicht nur praktisch, sondern auch theoretisch weiterzubilden. Hier-
durch wurden die Flugtage, auch wenn man nicht in der Luft war, 
sinnvoll und lehrreich genutzt.

Und auch die Bundeswehr hatte ein nichtfliegerisches Rahmen-
programm vorbereitet, das mit Begeisterung angenommen wurde. 
Eine Vorführung der Fahrzeuge, Material und Aufgabenbereiche 
von Flugplatzfeuerwehr, Sanitätsunterstützungsgruppe sowie der 
Gruppe „Rettung & Sicherheit“ (R&S) gehören inzwischen schon 
zum festen Bestandteil eines AOPA Trainingscamps in Fritzlar. Aber 

das Highlight stellt immer wieder der Besuch des Tigersimulators 
dar. Hier sind die freien Plätze meist schon zu  Beginn des Camps in 
kürzester Zeit vergeben.

Einen Dank möchten wir aussprechen an den FSO von Fritzlar, so-
wie den FSO aus Laage (Teilnehmer), die ganz spontan für unsere 
Flugplatzfeuerwehr und Crash Crew eine Einweisung „Rettung aus 
zivilen Luftfahrzeugen“ auf die Beine gestellt haben. Hier zeigt sich 
das besondere Engagement aller Beteiligten, Organisatoren sowie 
Teilnehmern, dieses Camp interessant zu gestalten, und das vor-
handene Wissen an andere weiterzugeben.

Am Samstag fand dann der Abschlussabend im Offiziercasino statt 
und bei Schnitzelbuffet und „Dienstabschlussbier“ konnte man die 
vergangenen Tage noch einmal Revue passieren lassen.
Über eine Wiederholung im nächsten Jahr wurde auch schon ge-
sprochen. Hier gilt es nun noch einen gemeinsamen passenden Ter-
min zwischen AOPA und Bundeswehr zu finden. Aber das Interesse 
ist auf jeden Fall beidseitig vorhanden.

Text: OLt Schreiber
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Anmeldeformular für AOPA-Veranstaltungen

 AOPA Seeflugtraining in Barth vom 25. – 28.06.2015
 Teilnahmegebühr: 200 € für AOPA-Mitglieder, 300 € für Nichtmitglieder, Fluglehrerstunde 40 € – Teilnehmer: Min. 5 / Max. 15

Angaben zum Teilnehmerflugzeug bzw. Charterwunsch

Bitte Typ eintragen Kennung VFR Ich verchartere mein Flugzeug
IFR Ich möchte ein Flugzeug chartern (nur Eggenfelden)

Mein Flugzeug soll noch von weiteren Personen genutzt werden, die auch angemeldet sind (eine Extra Anmeldung ist wegen der Versicherung notwendig). 

Name AOPA ID

Bestätigung und Anmeldung  

Ich erkenne die Bedingungen mit meiner Unterschrift an. Ich wünsche folgende Zahlungsart:

Überweisung nach Rechnungserhalt bitte nutzen Sie die vorliegende Einzugsermächtigung

Ort, Datum Unterschrift

Anmelde-, Rücktritts-  
und Teilnahmebedingungen

Anmeldungen werden erst nach Eingang der Ver- 
anstaltungspauschale als verbindlich anerkannt. 

Bei einem Rücktritt von einer AOPA-Veranstaltung 
bis 4 Wochen vor deren Beginn entstehen keine 
Kosten. Bis 14 Tage vor Beginn erhebt die 
AOPA-Germany eine Bearbeitungsgebühr von 50% 
des Rechnungsbetrages und bei einer späteren 
Absage ist die volle Veranstaltungspauschale zu 
zahlen. Eine partielle Rückerstattung von 
Teilnahmegebühren bei nur zeitweiser Teilnahme  
an einer Veranstaltung ist nicht möglich.

Sollte die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht 
werden, behält sich die AOPA-Germany vor, die 
Veranstaltung abzusagen. Bereits gezahlte Teil- 
nahmegebühren werden erstattet. Alle Preise 
inklusive Mehrwertsteuer. Sie können diese 
Anmeldung per Post an die AOPA-Geschäftsstelle 
oder per Fax an 06103 42083 senden.

Angaben zum Teilnehmer
Name AOPA ID

Straße Geburtsdatum

PLZ Ort

Telefon/Mobil E-Mail

Erlaubnis/Berechtigung

seit gültig bis Flugstunden

 AOPA-Trainingscamp Eggenfelden vom 06. – 09.08.2015
 Teilnahmegebühr: 200 € für AOPA-Mitglieder, 300 € für Nichtmitglieder, Fluglehrerstunde 40 € – Teilnehmer: Min. 20 / Max. 50
 Für Charterkunden: Ferrypauschale in Höhe von 190 EUR + Fluggebühren laut Aushang vor Ort

Bitte ankreuzen und Priorität setzen (nur Eggenfelden)!  
Der für Sie wichtigste Kurs erhält die 1! Wir werden versuchen, Sie an allen gewünschten Kursen 
teilnehmen zu lassen. Wir bitten aber um Verständnis, falls es einmal nicht klappen sollte.

1 2 3 4 5 6 7 8 BAS Basic/Grundlagentraining ca. 4 Flugstunden
1 2 3 4 5 6 7 8 ADV Advanced/Fortgeschrittene ca. 6 Flugstunden
1 2 3 4 5 6 7 8 ALP Alpeneinweisung ca. 5-7 Flugstunden
1 2 3 4 5 6 7 8 IFR IFR-Check Mit Sachverständigem
1 2 3 4 5 6 7 8 EPT Einweisung in Notverfahren ca. 1 Flugstunde
1 2 3 4 5 6 7 8 NGT Nachtflug ca. 1-3 Flugstunden
1 2 3 4 5 6 7 8 SIM Simulator 2 Stunden
1 2 3 4 5 6 7 8 PCH Pinch Hitter ca. 4 Flugstunden
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 AOPA Sea Survival Lehrgang in Elsfleth am 23. und 24.10.2015
 Kosten: 580 € für AOPA-Mitglieder, 750 € für Nichtmitglieder – Teilnehmer: Min. 6 / Max. 12
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Neue Vorschriften für Drohnen an deutschen 
Verkehrsflughäfen

Diamond Aircraft stellt neue Projekte auf der 
AERO vor

Gemeinsame Veranstaltung von Continental 
Engines und Piper Germany in Kassel-Calden

Drohnen gibt es inzwischen in jedem Elektronikmarkt für wenig 
Geld zu kaufen, Modelle ganz unterschiedlicher Größe sind inzwi-
schen in unserem Luftraum unterwegs. Alle Betreiber müssen sich 
an die Regeln der Flugsicherung halten, diese sind ihnen jedoch oft 
nicht bekannt. Im Internet finden sich viele Videos, in denen ersicht-
lich wird, dass diese Drohnen häufig illegal betrieben werden und 
sogar durch geschlossene Wolkendecken bis auf Flughöhen von 
5000 m aufsteigen. Die Betreiber wissen oft überhaupt nicht, welche 
Risiken sie dabei für den bemannten Luftverkehr darstellen.

Die Deutsche Flugsicherung DFS informiert aktuell darüber, dass  
an den 16 internationalen deutschen Verkehrsflughäfen ab dem  

Auf der AERO Friedrichshafen präsentierte Diamond Aircraft seine 
neuesten Produktentwicklungen. Dazu zählen die zweimotorige 
DA62, die das neue Flaggschiff der Flotte darstellen wird und eine 
deutlich geräumigere Kabine anzubieten hat als die bekannte kleine 
Schwester DA42. Auch das Gewicht ist gegenüber der DA42 ange-
stiegen, und zwar in der europäischen Version auf 1999 kg, in der 
Exportversion auf 2300 kg MTOM. Das Platzangebot reicht für bis  
zu sieben Insassen. Angetrieben wird die DA62 von zwei Diesel-
motoren Austro Engines AE 330 mit jeweils 180 PS. Die EASA- 
Zulassung der DA62 wurde auf der AERO von EASA-Chef Patrick Ky 
an Diamond-Geschäftsführer Christian Dries ausgehändigt.

Die Continental Motors Group und Piper Germany halten vom  
26. bis zum 28. Juni 2015 eine gemeinsame Kundenveranstaltung 
am Flughafen Kassel-Calden (EDVK) in dem neuen Piper-Gebäude 
ab. Das Ziel der Veranstaltung ist es, Piloten, Flugzeughalter und 
Techniker zusammenzubringen, um an diesem Wochenende Fragen 
der Triebwerksbedienung, der Wartung und moderner Avionik zu 

1. Juni 2015 innerhalb eines Abstandes von 1,5 km zum Flughafen-
zaun die Nutzung von Flugmodellen und unbemannten Flugsystemen 
(Drohnen) grundsätzlich ganz verboten ist. Außerhalb des 1,5 km-
Abstandes benötigt jedes Luftfahrzeug, das in die Kontrollzone ein-
fliegt, eine Freigabe der Flugsicherung. Dies gilt auch für kleine 
Flugmodelle und unbemannte Luftfahrzeuge. 

Über weitere Regeln und über die Lage und Größe der Kontroll- 
zonen informiert die Website der DFS unter der Rubrik „Luftsport 
und Freizeit“.

Die Produktpalette soll zudem durch eine 465PS-Turboprop-Single 
mit dem Namen DA50 JP7 erweitert werden. Sie hatte ihren Erst-
flug im Januar 2015, die Zulassung wird bis Ende 2016 angestrebt. 
Das Triebwerk soll eine ukrainische AI-450S werden, Platz ist eben-
falls für bis zu sieben Insassen. Auch die bekannte zweisitzige 
Katana soll einen neuen Antrieb erhalten, und zwar einen kompakten 
Dieselmotor aus chinesischer Fertigung.

besprechen. Es wird auch Gelegenheiten geben mit den neuen 
Continental-Diesel-Motoren in einer Archer DX und einer Cessna 
172 zu fliegen. 

Um eine Anmeldung unter continentalmotors@piper-germany.de 
wird gebeten.
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Am 18. März wurde die im herbst letzten Jahres beschlos-
sene Änderungsverordnung (Eu) 2015/445 für die Lizenzver-
ordnung (Eu) 1178/2011 veröffentlicht. Damit haben die 
EASA-Mitgliedsstaaten gemäß der Änderung des Artikel 12 
Abs. 4 nunmehr die Möglichkeit, die Piloten mit Drittstaaten-
lizenzen für weitere 12 Monate bis zum 8. April 2016 zu tole-
rieren. Jedoch muss dieses sog. „Opt-Out“ auch von den 
EASA-Mitgliedsstaaten bei der Eu-Kommission angemeldet 
werden. 

Wir haben uns lange für dieses verlängerte Opt-Out eingesetzt und 
begrüßen es sehr, dass das deutsche Bundesverkehrsministerium 
von der Option Gebrauch macht, Piloten mit Drittstaatenlizenzen für 
weitere 12 Monate bis zum 8. April 2016 zu tolerieren. Das dafür 
erforderliche „Opt-Out“ wurde von Deutschland bei der EU-Kom-
mission entsprechend angemeldet. Ebenso haben sich Großbritan-
nien, Österreich und die Schweiz entschieden. Damit darf man z. B. 
US-registrierte Luftfahrzeuge in diesen Ländern ohne eine zusätzliche 
europäische Pilotenlizenz legal führen. 

Die EASA-Mitgliedsstaaten Belgien, Bulgarien, Estland, Italien, 
Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Polen, Portugal, Rumänien, 
Spanien, Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn und Zypern 
haben schon im letzten Jahr dieses Opt-Out nicht angemeldet. In 
diesen Staaten darf man z. B. US-registrierte Luftfahrzeuge ohne 
eine zusätzliche europäische Pilotenlizenz nicht mehr führen.

Aufmerksam wurden wir auf diesen Missstand erstmalig, als vor eini-
gen Monaten offenkundig wurde, dass das LBA gegenüber der FAA 
keine Medicals mehr bestätigt, die für die Validierung von deutschen 
Fluglizenzen in den USA benötigt werden. Inzwischen ist das Problem 
aber größer geworden, denn das LBA bestätigt die Medicals inzwi-
schen auch nicht mehr gegenüber anderen EASA-Mitgliedsstaaten. 
Damit kann man bei einem Wohnungswechsel derzeit auch nicht mehr 
mit seiner Fluglizenz umziehen. Das wird zwar vom LBA nicht so offen 
kommuniziert, nachzulesen ist es aber auf der Website der CAA-UK:

24 FEB 2015: LBA unable to transfer pilot medical records from 
Germany to other States ( ... ) It is therefore not possible to pro-
ceed with transfers of State of Licence Issue from Germany 

Derzeit wird ein bilaterales Abkommen zwischen der EU und den 
USA für eine drastisch vereinfachte wechselseitige Anerkennung 
von Fluglizenzen erarbeitet. Deshalb wäre es wenig sinnvoll, den 
betroffenen Piloten für einige Monate das Fliegen zu untersagen 
und gleich danach wieder zu erlauben.

Eine Online-Übersicht der EASA zu den Opt-Outs finden Sie auf  
der Website der EASA unter: https://easa.europa.eu/regulations/
opt-outs. Auf dieser Seite sind in der rechten Spalte Downloads, 
die in Bezug auf einzelne europäische Verordnungen eine tabel-
larische Übersicht darüber geben, welche europäische Staaten 
Vorschriften der betreffenden Verordnung bis zu einem bestimmten 
Zeitpunkt nicht anwenden. Bei Themen zur Lizensierung ist der 
Download „Derogations to Regulation (EU) No 1178/2011 as 
amended“ anzuklicken, der zu einer Excel-Tabelle führt. Dort ist die 
Zeile 16 relevant: ”Pilots holding licences and medical certificates 
issued by a third country ... “

Übrigens: Die neue Verordnung heißt tatsächlich EU 2015/445, nicht 
EU 445/2015, wie es bislang zu erwarten gewesen wäre. Denn die 
EU hat die Syntax der Nummerierung ihrer Vorschriften abgeändert.

Wie die anderen EASA-Mitgliedsstaaten mit dem Opt-Out verfah-
ren werden ist uns noch jedoch noch nicht bekannt. Wir versuchen 
dies aktuell gemeinsam mit unseren AOPA-Kollegen in Erfahrung zu 
bringen und falls möglich noch vor der EASA zu veröffentlichen.

(LBA) to the UK (UK CAA), or indeed any other state, as the 
whole certificatory medical record of pilots must be held by 
the state to which a licence is transferred.
 
Das LBA gibt Datenschutzgründe als Grund für diese Vorgehensweise 
an, es wäre von der EASA dafür kritisiert worden, dass ihm medizi-
nische Daten von Piloten nur im Ausnahmefall vorliegen, folglich könne 
man Medicals nicht mehr bestätigen. Wir sehen allerdings nicht ein, 
wieso Betroffene das LBA und die betroffenen Fliegerärzte für diese 
Fälle nicht von der Einhaltung der Verschwiegenheit entbinden können. 
Wir haben leider den Eindruck, dass das LBA erneut einen Konflikt mit 
der EASA auf dem Rücken der Betroffenen austrägt, anstatt pragma-
tisch nach Lösungen zu suchen.

Third-Country Lizenzen, wo darf man in Europa 
noch mit ihnen fliegen?

Luftfahrtbundesamt blockiert wegen Medicals 
das Ausflaggen von Lizenzen
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VFR-Newsletter der DFS
Flugplanaufgabe für N-VFR

Die DFS bittet darum, Flugpläne für VFR Night-Flüge nach Möglich-
keit vor dem Flug aufzugeben und nicht erst während des Fluges. 
Dies gilt insbesondere für Flüge im Bundesland Nordrhein-West-
falen. Nach der Einführung von SERA ist es zulässig, einen Flugplan 
vor dem Abflug beim AIS-C abzugeben oder während des Fluges 
der zuständigen Flugverkehrsdienststelle zu übermitteln. Im letzt-
genannten Fall bedeutet es allerdings, dass die Frequenzbelastung 
steigt, da alle Flugplandaten übermittelt werden müssen. Dies führte 
in der Vergangenheit zu Überlastsituationen und in einem Fall zu 
einer Ablehnung eines Flugplanes, was unserem Dienstleistungs-
anspruch nicht entspricht. Zusätzlich wird eine Einsatzplanung er-
schwert, da uns keine Informationen über geplante Flugvorhaben 
bekannt sind. 
Wir empfehlen daher, bei N-VFR-Flügen in Nordrhein-Westfalen 
den Flugplan vor dem Flug aufzugeben. Dies hilft unserem Betriebs-
dienst (Supervisor), entsprechende Entscheidungen hinsichtlich der 
Öffnungszeiten des FIS-Dienstes oder aber einer Bereitstellung eines 
separaten Arbeitsplatzes zu treffen. 
Wir erhoffen uns davon eine Verbesserung der Dienstleistungs-
qualität für die Kunden der Allgemeinen Luftfahrt. Bei Rückfragen 
steht Ihnen unser Customer Relations Team unter der E-Mail Adresse 
CRM@dfs.de zur Verfügung. 

Erweiterungen zum VFReBulletin

Sie nutzen bereits das VFReBulletin für Ihre Flugvorbereitung? 
Dann wissen Sie, dass Sie individuell ein maßgeschneidertes, 
flugstrecken-bezogenes Briefing online abrufen können, welches 
Ihnen graphisch auf der interaktiven Karte angezeigt wird. Zusätz-
lich können Sie Informationen zu Kurs und Entfernung der einzelnen 
Streckenabschnitte herauslesen, Filter setzen und unterschiedliche 
Karten hinterlegen. 

Neben den heute angebotenen Ländern Deutschland, Österreich 
und Schweiz erweitern wir das VFReBulletin rechtzeitig zur Sommer-
flugsaison auf alle Nachbar-FIRs. 
Die geographische Erweiterung erfordert jedoch eine europäische 
Harmonisierung im Sinne der einheitlichen Bereitstellung der 
NOTAM Briefings. Die bislang angebotene Übersetzung der NOTAM 
in die deutsche Sprache werden wir daher zum Ende der Flugsaison 
2015 einstellen. Um Ihnen den Umstieg so leicht wie möglich zu 
machen, werden wir natürlich unsere Online-Hilfen erweitern. Da-
neben steht die persönliche Unterstützung durch unser AIS-Centre 
selbstverständlich unverändert zur Verfügung.
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Papier oder Digital – Was ist erlaubt?
Eine persönliche Betrachtung von Jürgen Mies

Die Frage wird immer wieder gestellt, sei es per E-Mail an die 
Geschäftsstelle der AOPA oder auf dem AOPA-Stand auf der AERO 
in Friedrichshafen: „Darf ich allein mit elektronischen bzw. digitalen 
Luftfahrtkarten fliegen oder muss ich noch die Papierkarten dabei 
haben?“ Für mich hört sich die Frage wie aus einer anderen Zeit an, 
insbesondere auf der Luftfahrtmesse AERO. Denn dort sind die 
Stände der vielen Hersteller von digitalen Luftfahrtkarten, elektro-
nischen Moving Map Systemen, Flight Planer, Flight Management 
Systemen und anderen Navigationssystemen, ob für VFR oder IFR, 
umringt von Menschentrauben und machen ihr Geschäft. Und die 
ausgestellten Luftfahrzeuge, ob nun Fläche oder Helikopter, ob UL 
oder Motorsegler, alle zeigen sich von der besten Seite mit mo-
dernster Cockpitausrüstung, und mittendrin ein hochmodernes 
GPS-Navigationssystem mit digitalen Karten. 
Die digitale Luftfahrtkarte in Verbindung mit GPS-Navigations- 
systemen ist nicht nur auf dem „Vormarsch“, sie ist auf dem Markt 
und ersetzt mehr und mehr die Papierkarte. Das ist auch gut so, 
denn so eine digitale Karte in Verbindung mit einem elektronischen 
Navigationssystem kann viel mehr leisten als eine reine Papier-
karte. Nicht allein die aktuelle Position des Luftfahrzeuges wird 
permanent angezeigt, sondern auch Entfernungen und Flugzeiten zu 
eingegebenen Navigationspunkten, Hinweise vor unerlaubten Ein-
flug in Lufträume, Warnungen bei Unterschreiten der Mindesthöhe 
und vieles mehr.  
Aber was macht man, wenn das System oder der GPS-Empfang 
ausfällt? Ist man dann verloren? Sicherlich sollte man irgendeine 
Form eines Back-ups dabei haben. Aber muss es Papier sein? 
Jeppesen hat die VFR+GPS-Karten in Papier eingestellt, es gibt sie 
nur noch elektronisch. Aber auch die „amtlichen“ Luftfahrtkarten 
sind heute auf jedem elektronischen Navigationsgerät zu finden, 
Dank der Lizenzvergabe durch die DFS, dem offiziellen Herausgeber 
von Luftfahrtkarten in Deutschland. Die Karten auf dem Bildschirm 
entsprechen 1 zu 1 den Papierkarten. Sie sehen sogar noch besser 
als Papierkarten aus, da es keine Faltkanten und andere Abnut-
zungserscheinungen gibt.
Tatsache ist, dass die elektronischen Luftfahrtkarten mehr und 
mehr gekauft und genutzt werden, ob nun von der DFS, von Jeppe-
sen oder anderen Herstellern. Papierkarten sind eindeutig auf dem 
Rückzug. Das bestätigt auch die DFS. Aber trotzdem gibt es weiter-
hin kein Statement von amtlicher Seite zu der Frage, muss Papier 
überhaupt noch sein. 
Doch, es gibt ein Statement, von der Gemeinsamen Oberen Luft-
fahrtbehörde Berlin-Brandenburg. Die hat in einem Informations-
schreiben für Privatpiloten in Berlin und Brandenburg im Juli 2014 
ein Schreiben mit der Überschrift „Zur Zuverlässigkeit der Verwen-
dung externer elektronischer Navigationshilfen und zur fortgelten-

den Verpflichtung zur Mitführung von Papierkarten bei VFR-Flügen“ 
herausgegeben. (Link: http://bit.ly/1J5nn2e).
Schon die Überschrift dieses Schreibens lässt keinen Zweifel  
daran, dass es eine „fortgeltende Verpflichtung zur Mitführung von 
Papierkarten bei VFR-Flügen“ gibt, zumindest in Berlin und Bran-
denburg. Nach § 8 Nr. der 3. Durchführungsverordnung zu §§ 19 bis 
22 der LuftBO sind Flugzeuge und Hubschrauber mit aktuellen und 
entsprechend der Betriebsart geeigneten Karten für die geplante 
Flugstrecke und mögliche Ausweichstrecken auszurüsten. „Eine 
Konkretisierung, welches Kartenmedium geeignet sein soll, enthält 
die Vorschrift nicht, so dass insoweit eine Auslegung des Begriffes 
‚geeignet’ durchzuführen ist“, so die Luftfahrtbehörde von Berlin 
und Brandenburg. Das heißt im Klartext, der schwarze Peter liegt 
beim Piloten.
Und weiter heißt es: „Die Nutzung externer, d. h. nicht zur fest- 
eingebauten Avionik gehörender elektronischer Navigationssysteme 
beinhaltet […] allerdings Fehlerquellen, und zwar insbesondere:
•	 Ungenauigkeit bis hin zum Ausfall des Gerätes durch Einsatz 

unter nicht regulär vorgesehenen Bedingungen wie Höhe und 
Temperatur (Hardware-Fehler),

•	 Ungenauigkeiten durch nicht für die Luftfahrt entwickelte und 
geprüfte Anwendungen wie integrierten GPS-Empfängern in 
Tablet-PC (Software-Fehler),

•	 Einflüsse auf die bordseitige Ausrüstung des Flugzeuges, z. B. 
auf den Magnetkompass durch elektromagnetische Felder des 
externen Gerätes.

Eine alleinige Nutzung externer elektronischer Navigationssysteme 
kann daher nicht in Betracht kommen. Durch das Mitführen von 
Papierkarten als „Back-up“ kann jedoch ein hinreichender Aus-
gleich stattfinden …“ 
Sicherlich sind diese Hinweise auf mögliche Fehlerquellen, insbe-
sondere bei nicht fest eingebauten Geräten, nicht ganz von der 
Hand zu weisen. Aber stimmen sie wirklich bei dem heutigen Stand 
der Technik? Sind es nur Vermutungen der Behörde oder hat sie das 
valide untersucht, um zu solchen Aussagen zu kommen? Was sagen 
die anderen Luftfahrtbehörden dazu?  Was passiert, wenn ein Pilot 
beim Fliegen mit ausschließlich elektronischen Karten „erwischt“ 
wird, ohne das „Papier-Back-up“? Und: Wie kann man beim Jeppe-
sen Mobile FliteDeck noch Papierkarten als Back-up mitnehmen, 
wenn es doch die VFR+GPS-Karten in Papier gar nicht mehr gibt? 
Sicherlich gibt es auch andere Möglichkeiten, ein Back-up mitzu-
führen, z. B. durch Mitnahme eines zweiten iPad.    
Es ist an der Zeit, sich den geänderten technischen Gegebenheiten 
zu stellen und klare Aussagen zu treffen, und das nicht in einem 
Informationsschreiben an Piloten. 
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AOPA-Austria News

Mineralölsteuerbefreiung für gewerbliche Flüge 
vom Bundesfinanzgericht in Österreich bestätigt 

Ähnlich wie der Bundesfinanzhof in Deutschland hat auch 

das Bundesfinanzgericht in Österreich die Mineralölsteuer-

befreiung für gewerbliche Flüge entsprechend einer europä-

ischen Direktive bestätigt. Gewerbliche Flüge sind in diesem 

Zusammenhang nicht nur Flüge im Rahmen eines AOC son-

dern wie auch in den EU-Direktiven festgehalten Flüge, bei 

denen ein entsprechendes Entgelt bezahlt wird. Darunter 

fallen Flugschulen und Ausbildungsunternehmen, ebenso 

Flüge im Werksverkehr, unabhängig ob der Eigner des Flug-

zeuges damit unterwegs war oder fremde Personen. Nicht 

unter die Befreiung fallen jedoch Flüge, bei denen kein Entgelt 

bezogen wird, wie Wartungsflüge oder Flüge zum Training 

der eigenen Flugbesatzung. 

Flugschulen und auch Vereine die eine Flugschule betreiben 

können die Mineralölsteuerbefreiung in Anspruch nehmen, 

müssen jedoch entsprechende Aufzeichnungen der Flug-

minuten führen aus denen eine Abgrenzung zwischen Schule 

und Vereinsflug ersichtlich ist.

Herr Dr. Andreas Staribacher, Vizepräsident der AOPA Austria 

hat das erfolgreiche Verfahren beim Bundesfinanzgericht in 

Österreich geführt und dazu den folgenden Bericht übersandt:

Wir freuen uns mitteilen zu dürfen, dass das Bundesfinanz-

gericht (BFG) in einem von unserer Kanzlei geführten Be-

schwerdeverfahren im Zuge der mündlichen Verhandlung am 

29.04.2015 zu dem Erkenntnis gekommen ist, dass bei Be-

tankungen für gewerbliche Flüge, bei denen der wirtschaft-

liche Eigentümer befördert wird (sogenannte Eigentümer-

flüge), auch die Mineralölsteuerbefreiung zur Anwendung 

kommt. 

Ausgang für dieses Beschwerdeverfahrens war, dass das zu-

ständige Zollamt, als prüfende Behörde I. Instanz, die Mineral-

ölsteuerbefreiung für sogenannte „Eigentümerflüge“ nicht 

gewährt hatte und auch bei jenen Luftfahrzeugen, bei denen 

die Eigentümer (oder dessen Mitarbeiter) selbst als Flugpas-

sagiere befördert wurden, die Mineralölsteuerbefreiung gene-

rell versagt hat, wenn nicht zumindest 75 % der Flüge mit 

Drittkunden geflogen worden sind.

Mit dem nunmehr beendeten Beschwerdeverfahren ist die 

Mineralölsteuerfreiheit somit auch in diesen Fällen gegeben; 

Voraussetzung ist hierbei, dass Seitens des Luftfahrtunter-

nehmens immer – auch bei Eigentümerflügen – eine Beför-

derungsleistung erbracht wird und diese jeweils fremdüblich 

verrechnet wird.

Mit der schriftlichen Ausfertigung dieses Erkenntnisses ist 

in den nächsten 4 Wochen zu rechnen; allerdings ist davon 

auszugehen, dass die Finanzverwaltung eine Revision beim 

Verwaltungsgerichtshof einbringen wird, was bereits in zwei 

anderen, ebenfalls für die Finanzverwaltung negativ ausge-

gangenen Bundesfinanzhofgerichtserkenntnissen so gemacht 

worden ist. 
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IAOPA news

Breakthrough on Danger-
ous Goods Regulations
As reported previously in the IAOPA eNews, 
the existing regulation on Dangerous Goods 
was never fit for GA use. So far EASA just 
referred to the ICAO Technical Instructions, 
a document of more than 1000 pages with 
highly technical material that was never 
intended for GA pilots. It contains several 
alleviations to allow perfumes and deodo-
rants for duty free sales onboard airlines, 
but did not foresee that anyone would carry 
a can of engine oil or de-icing fluid. 

Even taking a leak in the well-known ”Little 
John“ would require pilots to take courses 
in the handling of dangerous goods, require 
them to create all the necessary paper-
work, to use warning signs and to consult 
with DG advisers. As part of the EASA ini-
tiative for simpler, lighter and better rule-
making for GA, the DG area was seen as a 
prime example of regulation that was not 
proportionate and had to be changed.

After input from IAOPA and other members 
in the EASA working group aiming at sim-
plifying the rules for GA, EASA has now 
published an Opinion (03/2015) http://
bit.ly/1PMKu6W proposing a new way to 
handle Dangerous Goods for GA. Instead 
of going through thousands of pages to 
find out that you cannot carry a can of 
engine oil, the pilot of a non-commercial 
flight can now bring what is necessary in 
the interest of flight safety. The proposed 
regulation will now state:

”Reasonable quantities of articles and sub-
stances that would otherwise be classified 
as dangerous goods and that are used 
to facilitate flight safety, where carriage 
aboard the aircraft is advisable to ensure 
their timely availability for operational 
purposes, shall be considered authorised 
under paragraph 2.2.1(a) of the Technical 

IAOPA News

Instructions. This is regardless of whether 
or not such articles and substances are re-
quired to be carried or intended to be used 
in connection with a particular flight.

The packing and loading on board of the 
above-mentioned articles and substances 
shall be performed, under the responsibility 
of the pilot in command, in such a way as 
to minimise the risks posed to crew mem-
bers, passengers, cargo or the aircraft during 
aircraft operations.“

AOPA Italy Trying to 
Overcome Milan Expo 
VFR Flying Ban
AOPA Italy has campaigned successfully 
to modify the implementation of the Single 
European Rules of the Air (SERA) regula-
tion in the country, as it applied to flight 
plans, in what it describes as ”a conside-
rable victory.“ Essentially The SERA regu-
lation was poorly translated by the Italian 
authorities leading to it re-establishing, 
after 22 years, the compulsory filing of a 
written flight plan at least one hour before 
every flight in controlled airspace (even in 
case of a CTR crossing). Italian authorities 
admitted the error and modified it rapidly, 
with the introduction of the ”Piano di Volo 
Abbreviato“ (abbreviated form FP).

A different but no less serious situation 
has arisen in relation to World Expo 2015 
in Milan, which is running from 1st May 
to 31st October. Shocking TV images and 
newspapers reports followed attacks in the 
town by hooligans and terrorists. However, 
according to the Italian CAA, General Avia-
tion presents a far more serious risk: on the 
basis of a TV program imagining a ”possi-
ble“ attack by air on the Expo, the police 
authority, supported by the CAA, decided 
to close all the airspace around the Expo to 
VFR and, consequently, the only airport of 
the town open to GA traffic.

Italy expects more than 20 million tourists 
to visit the Expo. Yet those willing to fly 
their own airplane are apparently not wel-
come! AOPA Italy has immediately taken 
action by suggesting a viable alternative to 
the authorities, acceptable to most pilots. 
The authorities have shown interest in our 
proposal but so far AOPA Italy has not re-
ceived a decision.

Estonia Becomes 74th 
IAOPA Affiliate
The Board of the International Council 
of Aircraft Owner and Pilot Associations 
(IAOPA) approved full membership for the 
Estonian Private Pilots Association to join 
IAOPA as the affiliate in Estonia, making 
the organization the 74th IAOPA affiliate 
member.

The Estonian Private Pilots Association is 
headquartered in Tallinn, Estonia and is a 
not-for-profit association dedicated to uni-
ting persons engaged in non-commercial 
aviation activities and interested in hobby 
aviation in the Republic of Estonia.

Mr. Raul Reap serves as president of the 
association. The Estonian Private Pilots 
Association will be included in IAOPA’s 
European Region and is committed to pro-
moting the importance of general aviation 
to the public.
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Termine

Termine 2015
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04. – 07.06.2015
1. AOPA Trainingscamp
in Donaueschingen (EDTD)
Info: www.aopa.de

10.07. – 12.07.2015
2. Internationales CESSNA Treffen
in Jena-Schöngleina (EDBJ)
Info: www.edbj.de

25. – 28.06.2015 
AOPA Seeflugtraining über die Nord- 
und Ostsee ab Barth (EDBH)
Info: www.aopa.de

06. – 09.08.2015
37. AOPA Trainingscamp
in Eggenfelden (EDME)
Info: www.aopa.de

07. – 09.08.2015
„6th European-Glasair Fly-In“  
in Heubach (EDTH)  
Kontakt: Franz Böker  
Tel.: +49 1 72 - 5 14 90 04

29. – 30.08.2015
Flugplatzfest 2015 Luftsportverein 
Degerfeld in Albstadt (EDSA)
Info: www.lsv-degerfeld.de

05. – 06.09.2015
Red Bull Air Race 2015
Spielberg, Österreich
Info: www.redbullairrace.com

11. – 13.09.2015
Jahreshauptversammlung der  
Vereinigung Deutscher Pilotinnen  
(VDP) in Nürnberg
Info: www.pilotinnen.de

01. – 04.10.2015
25. AOPA Trainingscamp
in Stendal (EDOV)
Info: www.aopa.de

21.11.2015
AOPA Nordatlantikseminar
mit Arnim Stief in Egelsbach
Info: www.aopa.de

23. – 24.10.2015
AOPA Sea Survival Training
in Elsfleth
Info: www.aopa.de

13. – 14.06.2015
OUV-Sommertreffen 2015
Flugplatz Bad Dürkheim
Info: http://www.ouv.de

15. – 21.06.2015
51. International Paris Air Show
Info: www.paris-air-show.com

20. – 21.06.2015
Longest-Day-Flying  
mit Flyin und Livemusik
EDQE Burg Feuerstein
Info: www.edqe.de

12. – 14.06.2015
Klassikwelt Bodensee
in Friedrichshafen (EDNY)
Info: www.klassikwelt-bodensee.de

12.09.2015
AOPA Jahreshauptversammlung
in Egelsbach (EDFE) ab 15:00 Uhr
Info: www.aopa.de

Juni Juli

August

September

Oktober

November

Arbeitskreise
Der AOPA-Arbeitskreis „Fliegende Juris-
ten und Steuerberater“ trifft sich im Jahr 
2015 zu folgenden Terminen im Steigen-
berger-hotel in 63225 Langen:

Samstag, 12.09.2015, um 10:00 Uhr
Samstag, 14.11.2015, um 10:00 Uhr

Interessenten können sich beim Leiter des 
Arbeitskreises RA Jochen Hägele unter 
der Telefonnummer 0711-22046930 oder 
per E-Mail an haegele@ajs-luftrecht.de 
anmelden.

Kostenloser AOPA-Newsletter 
per E-Mail

Sie möchten noch schneller darüber in-
formiert werden, was in der Allgemei-
nen Luftfahrt geschieht? Dann tragen 
Sie sich gleich auf unserer Website

  www.aopa.de 
für den kostenlosen und 
immer aktuellen AOPA-
Newsletter ein.@
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